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Bau- und Verkehrsausschuss
am 24. April 2001, 18 Uhr, Verwaltungszentrum, Haus 9, Zi. 212/213
Aus der Tagesordnung:
Beschlussfassungen
- Vorhabensbeschluss Bauvorhaben „Sanierung der Paradiesbrücke“
- Umdeutung der bestandskräftigen Einziehung des östlichsten Teil-

stückes des Ulmenweges in Streichung des östlichten Teilstückes 
des Ulmenweges aus dem Bestandsverzeichnis der öffentlichen 
Straßen der Stadt Zwickau

- Vergabe von Bauleistungen zum Ausbau und Neugestaltung der 
Max-Pechstein-Straße im Sanierungsgebiet „Zentrumsnahe Nord-
vorstadt“ zwischen Moritzstraße und Dr.-Friedrichs-Ring

Ortschaftsrat Crossen
am 24. April 2001, 18 Uhr, ehem. Rathaus, Rathausstr. 9
Aus der Tagesordnung:
Vorlagenvorberatung
- Neugestaltung Mittelstraße im Sanierungsgebiet Ortskern Cros-

sen einschließlich der Vergabe der Planungsleistungen
Beschlussfassung
- Rahmenplanung über die Verwendung der Haushaltsmittel für 

die Förderung von Veranstaltungen sowie Vereinen für die Pflege 
von Partnerschaften und Repräsentationsangelegenheiten des 
Stadtteiles Crossen

Stadtrat
am 26. April 2001, 15 Uhr, Verwaltungszentrum, Haus 9, Stadtratssaal
Aus der Tagesordnung:
Wahl:
- Wahl eines Mitgliedes in den Aufsichtsrat der Stadtwerke Zwickau 

Holding GmbH
Verschiedenes
- Konzeption für die Sanierung, Verkehrsanbindung und Vermark-

tung (Nutzung) des ehemaligen Geländes der Zellstoff- und Pa-
pierfabrik, Flur Crossen, unter Einbeziehung von Verkehrslösun-
gen für den Wirtschaftsraum „Nord“

Beschlussfassungen
- Standortentwicklungsgesellschaft Zwickau mbH (SEZ); hier: Fi-

nanzierung und zukünftige Aufgaben
- Neufassung des Gesellschaftsvertrages der Standortentwicklungs-

gesellschaft Zwickau mbH - SEZ -
- Rechnungsergebnis 2000 und Übertragung von Haushaltsresten 

in das Jahr 2001
- Keine „versteckten“ Gebührenerhöhungen bei der Euro-Einführung
- Erarbeitung eines Toilettenkonzeptes
- Satzung zur Regelung des Kostenersatzes und zur Gebühren-

erhebung für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Zwickau
- 1. Satzung  zur Änderung der Feuerwehrsatzung der Stadt 

Zwickau vom 11.05.2000
- Neufassung der Betriebssatzung der Stadt Zwickau für das Robert-

Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau
- Aufhebung der öffentlichen Einrichtungen Konzert- und Ballhaus 

„Neue Welt“ und „Freilichtbühne“
- Durchführung des Internationalen Robert-Schumann-Chorwett-

bewerbes der Stadt Zwickau
- Umnutzung und Sanierung der Kindertageseinrichtung Weißen-

born, Kuhbergweg 46 (Vorhabensbeschluss)
- Schließung von 3 Kindertageseinrichtungen und Schließung der 

Außenstelle eines Kinderhortes
- Nutzung des ehemaligen Siechenhauses im Ensemble Therapie-

zentrum Johannisbad
- Klage gegen die Anordnung des RP Chemnitz vom 13.09.2000 und 

gegen den Widerspruchsbescheid des RP Chemnitz vom 27.03.01 
zur Rücknahme der Einziehung eines Teilstückes des Ulmenweges

- Freiwillige Vereinbarung mit Mobilfunkbetreibern
Informationen der Verwaltung
- Neue Tarifstruktur der Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau 

GmbH ab 0107.2001

Hinweis: Interessierte Einwohner sind zu den Ortschaftsratssitzungen und
zum öffentlichen Teil der Stadtrats- und Ausschusssitzungen herzlich einge-
laden. Die Tagesordnung wird jeweils 3 Tage vor Sitzungstermin ortsüblich
bekannt gegeben, d. h. an den Bekanntmachungstafeln im Rathaus, Haupt-
markt 1 (Flur rechts) sowie im Verwaltungszentrum, Werdauer Straße 62
(Eingangsbereich Werdauer Straße) öffentlich ausgehängt.

Im Vorfeld der Friedensfahrt-
Etappenankunft am 17. Mai fin-
det wiederum eine „Kleine Frie-
densfahrt“ statt. Bevor die Profis
des Radrennsports auf dem Dr.-
Friedrichs-Ring durch die Ziel-
geraden gehen, sind dort erst
einmal die hiesigen Nachwuch-
stalente gefragt. 

Wer kann mitmachen?
Alle Schülerinnen und Schüler
der Schulen und Gymnasien der
Stadt Zwickau und des Land-
kreises Zwickauer Land sind
aufgerufen, ihre Radfahrkünste
unter Beweis zu stellen. Teilneh-
men können junge Leute - sofern
sie nicht im Besitz einer Rads-
portlizenz sind - in folgenden Al-
tersklassen: U 11 männlich und
weiblich (1991/1992), U 13
(1989/1990) männlich und weib-
lich sowie Schülerinnen und
Schüler der Jahrgänge
1987/1988. 
Voraussetzung ist, dass man mit
einem  Fahrrad (möglichst Sport-
ausführung) in technisch ein-
wandfreiem Zustand antritt.
Selbstverständlich ist auch der
Schutzhelm Pflicht.  

Nächste Woche begin-
nen die Vorausscheide
Wer sich für eine Teilnahme - für
die keine Gebühren erhoben
werden - entscheidet, hat gar
nicht lange Zeit zu überlegen.
Bereits in der kommenden Wo-
che finden die Vorausscheide
statt:
Dienstag, den 24. April 2001,
15.00 bis 17.30 Uhr auf dem
Fahrübungsplatz Lengenfelder
Straße, Mittwoch, den 25. April
2001, 15.00 bis 17.30 Uhr auf der
Kunststoffanlage Fucikschule in
Neuplanitz und am Donnerstag,
den 26. April 2001, 15.00 bis
17.30 Uhr auf der Kunststoffan-
lage Sportforum „Sojus“ in
Eckersbach. 
Für den Endausscheid  qualifi-
zieren sich je Altersklasse die je-
weils zehn zeitschnellsten Fah-
rer/innen der drei
Vorausscheide.

Der Endausscheid
Für die Besten der Voraus-
scheide wird der 17. Mai zu ei-
nem großen Tag. Im Rahmen des
Endausscheides bestreiten sie

mit einem 1000 Meter Einzelzeit-
fahren das Vorprogramm der
Etappenankunft der 7. Etappe
des „Course de la paix“. Tradi-
tionell wird der Endausscheid
der „Kleinen Friedensfahrt“ die
Stimmung der zahlreichen an
der Strecke versammelten Frie-
densfahrt-Fans anheizen.

Gibt es auch etwas zu
gewinnen?
Je Altersklasse winken den Erst-
platzierten ein Pokal der „Freien
Presse“ Zwickau, eine Urkunde,
ein Sachgeschenk und ein Spar-
kassen-Siegertrikot. Für den 2.
und 3. Platz gibt es jeweils eine
Urkunde und ein Sachgeschenk.
Außerdem erhält jeder Endrun-
denteilnehmer ein Erinnerungs-
T-Shirt der Sparkasse Zwickau.

Die komplette Ausschreibung für
den Wettkampf „Kleine Friedens-
fahrt“ wurde im „Zwickauer Puls-
schlag“ vom 24.01.2001 veröffent-
licht. Nähere Informationen sind
auch im Pressebüro der Stadtver-
waltung Zwickau, Tel. 83 18 10 er-
hältlich.

Radsportbegeisterte Nachwuchstalente aufgepasst:

Zeigt, was Ihr drauf habt  - zur 
„Kleinen Friedensfahrt“ am 17. Mai 2001
Vorausscheide finden vom 24. bis 26. April 2001 statt

Am vergangenen Wochenende eröffnete im Städtischen Museum eine Ausstellung unter dem Titel „Spannung“. Ge-
staltet wurde sie von Studenten der Westsächsischen Hochschule Zwickau, Fachbereich Angewandte Kunst in
Schneeberg. Ebenfalls zu sehen ist eine Sonderausstellung mit Werken der kürzlich verstorbenen Ehrenbürgerin
Tatjana Lietz. Fotos: Pressebüro

Westsächsischer Inline-Städtelauf erstmals
von Chemnitz über Glauchau nach Zwickau
Skater-Freaks und Schaulustige
sollten sich schon jetzt den 20.
Mai 2001 dick in ihrem Kalender
anstreichen. Pünktlich um 10
Uhr wird an diesem Tag in
Chemnitz auf dem Theaterplatz
der Startschuss für ein besonde-
res Erlebnis fallen. Erstmals star-
tet hier der Westsächsische Städ-
telauf, bei dem eine Strecke von
nahezu 55 Kilometern zu bewäl-
tigen ist. Der Lauf  führt über
Glauchau nach Zwickau. Er ist
zweifelsohne das Highlight des
4. Zwickauer Inline-Tages, der
an diesem Sonntag von 15 bis 21
Uhr nun schon traditionell auf
dem Gelände des Glück-Auf-
Centers  (GLOBUS-PORTA-
Parkplatz) stattfindet. 
Veranstalter des Zwickauer In-
line-Tages ist das Jugendamt der
Stadtverwaltung Zwickau. Auch

in diesem Jahr haben sich die Or-
ganisatoren - das Jugendcafé
„City-Point“, die Firma Inter-
sport GÜ-Sport und Radio
Energy - mit vielen Partnern zu-
sammengetan. 
Bereits seit Januar 2001 laufen
die aufwändigen Vorbereitun-
gen und Absprachen. So ver-
langt ein Lauf über mehrere
Städte eine Menge organisatori-
scher Absprachen und Koopera-
tionsbereitschaft z.B. der
Straßenverkehrsbehörden und
Polizeidirektionen, deren Zu-
ständigkeitsbereiche entlang der
Wegstrecke liegen. Gefragt wer-
den muss natürlich auch das Re-
gierungspräsidium in Chemnitz,
da die Skater auch Bundes-
straßen befahren.  
Für den Event am Zielort
Zwickau sind ebenfalls viele

Überraschungen in Vorberei-
tung, bei denen die erwarteten
zahlreichen Teilnehmer wie in
den Jahren zuvor mit Sicherheit
voll auf ihre Kosten kommen.
Hauptsponsoren des Westsäch-
sischen Städtelaufes sowie des 4.
Zwickauer Inliner-Tages sind
die Sparkasse Zwickau und die
Sparkasse Chemnitz, Co-Spon-
soren die Firmen Köstritzer
Brauerei, die Sparkassenversi-
cherung Sachsen, ALPHA-
TECC. Elektro-Fachmarkt und
TECNICA.

Weitere Informationen und Anmel-
dungen (ab 23.4.) über:
- Jugendcafé „City Point“, Haupt-

straße 44, Tel. 83 51 96
- Intersport GÜ-Sport, Schneeber-

ger Straße 67, 08112 Wilkau-
Haßlau, Tel. 67 10 96

Am 25. April 2001 findet in
Deutschland zum 4. Mal der
„Tag gegen Lärm -Internatio-
naler Noise Awareness Day“
statt, der in Deutschland durch
die Deutsche Gesellschaft für
Akustik e. V. (DEGA) organi-
siert wird. 
Das Anliegen dieses Tages ist
es, eine größere Aufmerksam-
keit für den Faktor Lärm in un-
serem alltäglichen Umfeld zu
erreichen und das Bewusstsein
für die Sinneswahrnehmung
Hören stärker auszubilden. 
Verschiedene Institutionen wie
Schulen, Behörden, Selbsthil-
fegruppen, Ärzte etc. organi-
sieren deshalb Aktionen rund
um das Thema Lärm.
Auch das Umweltamt der
Stadtverwaltung Zwickau
steht an diesem Tag allen Inter-

essierten für Fragen zum
Thema Umweltfaktor Lärm
zur Verfügung. Im Verwal-
tungszentrum Werdauer
Straße, Haus 9, Zimmer 223
und 224 befindet sich ein Infor-
mationsstand, wo zwischen 9
Uhr und 15.30 Uhr Wissens-
wertes zum Problem Umwelt-
lärm sowie zur Lärmminde-
rungsplanung in der Stadt
Zwickau erfragt werden kann.
Gleichzeitig werden an diesem
Tag an der Lärm-Hotline, 
Telefon: 83 36 60, spezielle Fra-
gen zum Problem Lärm beant-
wortet. Bei größeren Besucher-
gruppen wird um vorherige
Anmeldung unter Telefon: 
83 36 63 gebeten. Mehr zum
„Tag gegen Lärm“ kann man
auch im Internet erfahren, un-
ter www.dega.itap.de.

3. Bergbaukonferenz im Alten Gasometer
Resolution bekräftigt Anspruch auf nachhaltige Entwicklung
Bergbauexperten, Vertreter
der Landesregierung, des
Landtages und von Kommu-
nen trafen sich am 10. April
2001 im Alten Gasometer in
Zwickau zur 3. Bergbaukonfe-
renz in Sachsen. 
Die Gemeinden Zwickau, Oel-
snitz/Erzgebirge, Lugau, Nie-
derwürschnitz, Gersdorf und
Hohndorf führten bereits in
den Jahren 1992 und 1995 Re-
gionalkonferenzen zur Bewäl-
tigung der Hinterlassenschaf-
ten des Steinkohlenbergbaus
durch. 
In den Referaten sowie in ei-
ner Resolution, mit der sich
die betroffenen Kommunen an
den Freistaat Sachsen wand-

ten, wurde wiederholt der 
Anspruch der Städte und Ge-
meinden im Zwickau-Oelsnit-
zer Revier auf eine nachhal-
tige Entwicklung bekräftigt. 
Einigkeit bei den Konferenz-
teilnehmern herrschte darü-
ber, dass man nur im  Zusam-
menwirken der betroffenen
Kommunen  und mit aktiver
Unterstützung  des Freistaates
die vom eingestellten Stein-
kohlenbergbau hinterlassenen
komplexen Problemfelder in
den Griff bekommen kann. 
An Konferenz  nahmen auch
Vertreter von Bergbaustädten
aus der tschechischen Repu-
blik sowie aus dem  thüringi-
schen Raum teil.

Shoa-Gedenken am 19. April 2001 
Das Shoa-Gedenken wird am
19. April 2001, 18 Uhr, in der
Katharinenstraße am Jüdi-
schen Gedenkstein (David-
stern) stattfinden. Hier befand
sich bis zum 9. November 1938
ein Betsaal der Zwickauer Jüdi-
schen Gemeinde. 
Die Veranstalter - die Gesell-
schaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit e.V. Zwickau,
unterstützt vom Kulturamt der
Stadt Zwickau - laden an die-
sem Tag zu einem Gedenken an

dieser Stätte ein. Der Vorsit-
zende der Gesellschaft für
christlich-jüdische Zusammen-
arbeit e.V. Zwickau, Rolf Sieber,
Pfarrer i.R., bringt Texte zu
Gehör. Danach werden Kerzen
aufgestellt.
So werden mit dem Volk Israel
an diesem Tag auch die Zwick-
auer an die sechs Millionen Ju-
den denken, die während der
Nazi-Herrschaft umgebracht
wurden. In Israel ertönen an
diesem Tag 13 Uhr die Sirenen.

6. Stadtwerke-Fußballturnier 2001
Es ist es wieder soweit - der Ball
rollt um den begehrten Wan-
derpokal des Geschäftsführers
der Stadtwerke Zwickau Hol-
ding GmbH. Am Sonnabend,
dem 28. April 2001, ab 8 Uhr,
in der Großturnhalle in der
Dortmunder Straße 7a in Neu-
planitz treten wieder drei
Frauen- und sieben Männer-
mannschaften in den Wettstreit. 
Traditionell gibt auch in die-
sem Jahr der Oberbürgermei-
ster Rainer Eichhorn den Start-
schuss. Die Gastmannschaften
vom Heinrich-Braun-Kranken-
haus (HBK) und von der Ge-
bäude- und Grundstücksge-
sellschaft Zwickau GmbH
(GGZ) können es kaum erwar-
ten gegen die Spartengesell-
schaften der Stadtwerke

Zwickau Holding GmbH  - die
Zwickauer Energieversorgung
GmbH (ZEV), die Städtische
Verkehrsbetriebe Zwickau
GmbH (SVZ), die Wasserwerke
Zwickau GmbH (WWZ) bzw.
die ZUG Zwickauer Umwelt-
dienste GmbH & Co. KG - an-
zutreten. Der Wettkampf wird
auf jeden Fall von allen wieder
sehr ernst genommen.
Neu wird jedoch die Erfahrung
für den Aufsichtsratsvorsitzen-
den der Stadtwerke Zwickau
Holding GmbH Herrn Werner
Knappe sein, zum ersten Male
die begehrten Trophäen zu
überreichen. 
Alle fußballbegeisterten Mitarbei-
ter der Unternehmen, deren Fa-
milie und die Zwickauer Bürger
sind herzlich eingeladen.

Für „Maifest“ Platz der
Völkerfreundschaft gesperrt
Im Zusammenhang mit dem
„Maifest“ der Zwickauer
Schausteller (28.4. bis 5.5.2001)
wird der gesamte Platz der Völ-
kerfreundschaft vom 20.4.2001, 6
Uhr, bis zum 9.5.2001, 24 Uhr,
für jeglichen Fahrzeugverkehr
gesperrt bzw. als Parkverbotszone
ausgewiesen.
Das Straßenverkehrsamt weist

darauf hin, dass bei Nichtein-
haltung der angeordneten Ver-
kehrsverbote mit erheblichen
Sanktionen gerechnet werden
muss. Parkkapazitäten stehen
in der Tiefgarage im Haus der
Sparkasse, im Parkhaus Cen-
trum und in der Tiefgarage un-
ter dem Kornmarkt zur Verfü-
gung.



Allgemeine und individuelle Be-
ratung:
- zum Anspruch auf Sozial-

leistungen einschließlich An-
tragsaufnahmen

- bei persönlichen Problemen
und sozialen Notlagen

Cainsdorf
Gemeindeamt, Lindenstr. 1
1. und 3. Mittwoch im Monat, 10-
12 Uhr

Crossen
Grundschule Crossen
Letzter Mittwoch im Monat, 
10-11 Uhr

Mosel
Rathaus, Dänkritzer Str. 21
4. Montag im Monat, 
14-16 Uhr

Eckersbach
Zwickauer Familienzentrum,
Scheffelstr. 44
2. Mittwoch im Monat, 10-11 Uhr
Stadtteilbüro, 
Stauffenbergstr. 6
Letzter Mittwoch im Monat, 
10-11 Uhr

Marienthal
DRK-Begegnungsstätte, 
Marienthaler Str. 164
1. und 3. Mittwoch im Monat, 13-
14 Uhr

Neuplanitz
WeWobau Geschäftsstelle, Allen-
destr. 36a
2. Mittwoch im Monat, 13-14 Uhr
Zweigstelle Stadtbibliothek,
Neuplanitzer Str. 72
4. Freitag im Monat, 10-11 Uhr

Planitz
Solidar-Sozialring, Äußere
Zwickauer Str. 46
2. Mittwoch im Monat, 13-14 Uhr

Pölbitz
Mütterzentrum, Kolpingstr. 22
1. Montag im Monat, 14-16 Uhr
Seniorenbüro, 
Leipziger Str. 160 (Haus 1)
1. Montag im Monat, 14-15 Uhr

Zentrum
Haus der Gesundheit, 
Max-Pechstein-Str. 29
2. Mittwoch im Monat, 10-12 Uhr
AWO Geschäftsstelle, 
Alter Steinweg 3
4. Mittwoch im Monat, 10-12 Uhr
Blaues Kreuz - Jugendcafé, Hegel-
str. 1;  am 2. und 4. Mittwoch im
Monat, 15-17 Uhr
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Stadt Zwickau Städtisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Stadt Zwickau

Regierungspräsidium Chemnitz

Öffentliche Bekanntmachungen

Stellenausschreibungen

Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan
Nr. 095 für das Gebiet Zwickau, Stadtteil

Cainsdorf, „An der Weststraße“

Der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Zwickau hat in seiner
Sitzung am 20.03.2001 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.
095 für das Gebiet Zwickau, Stadtteil Cainsdorf „An der West-
straße“ gemäß Übersichtsplan beschlossen.
Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:
Das Plangebiet befindet sich in Zwickau, Stadtteil Cainsdorf, öst-
lich der Bergstraße, an der Weststraße und schließt in nördlicher
und nordöstlicher Richtung unmittelbar an die Gemarkungsgrenze
Oberplanitz an.

Es werden folgende Planungsziele angestrebt:
- Ausweisung eines Reinen Wohngebietes mit einer maximalen 

Bebauung von 8 Einfamilienhäusern
- Zulässig für die Einfamilienhäuser sind II Vollgeschosse mit Sat-

teldach
- Verkehrliche Anbindung an die Weststraße mit

• Ausbau der Weststraße mit Fußweg und abschließender Wen-
deanlage

• Ausbau des Fußweges entlang der Bergstraße mit Verbindung 
zur Weststraße

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung soll nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) in Form einer Informationsveranstaltung
durchgeführt werden.
Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.

Zwickau, den 03.04.2001
Vettermann
Bürgermeister Bauen und Wohnen

Bekanntmachung der Bodenrichtwerte 
in der Stadt Zwickau für das Jahr 2000

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt
Zwickau hat gemäß § 196 Abs. 1 des Baugesetzbuches in der Neu-
fassung vom 27. August 1997 und gemäß § 11 Abs. 1 und Abs. 2
der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstücks-
werte vom 27. August 1991 - Gutachterausschussverordnung, für
das Gebiet der Stadt Zwickau Bodenrichtwerte zum Stichtag
31.12.2000 ermittelt und beschlossen.
Gemäß § 196 Abs. 3 Baugesetzbuch und § 11 Abs. 4 der Gutachter-
ausschussverordnung wird dies hiermit bekannt gegeben.
Ab Mittwoch, den 02.05.2001 kann jedermann bei der Geschäft-
stelle des Gutachterausschusses, Werdauer Straße 62, Haus 5, Zim-
mer 2029, während der Öffnungszeiten dienstags von 8 - 12 Uhr
und 13 - 17.30 Uhr sowie donnerstags von 8 - 12 Uhr und 13 - 15.30
Uhr die Bodenrichtwertkarte einsehen und Auskünfte über deren
Inhalt verlangen. Mündliche Auskünfte sowie Einsichtnahmen
sind gebührenfrei.
Die Bodenrichtwertkarte (Maßstab 1:17.500) kann weiterhin zu ei-
ner Gebühr von 75 DM/Stck und für Sanierungsgebiete (Maßstab
1:2000) zu einer Gebühr von je 30 DM/Stck erworben werden.
Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ist unter der Tele-
fonnummer (03 75) 83 62 11 erreichbar.

Zwickau, den 04.04.2001
Krügel
Vorsitzender des Gutachterausschusses

Bekanntmachung zur Durchführung 
der Agrarstrukturerhebung 2001

Im Mai 2001 findet in Sachsen - wie im gesamten Bundesgebiet - die
Agrarstrukturerhebung in den land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
ben, einschließlich Gartenbau- und Weinbaubetrieben, statt. Sie führt
die bis 1997 durchgeführte Agrarberichterstattung fort und findet wie
diese in zweijährlichem Abstand statt.
Die Agrarstrukturerhebung erfasst die Nutzung der Gesamtflächen
und der Viehbestände allgemein. Rund 3.400 zufällig ausgewählte Be-
triebe werden zudem in die Stichprobenerhebung zur Bodennutzung,
Pachtverhältnissen, Arbeitskräften und weiteren Strukturmerkmalen
einbezogen.
Die Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung stellen eine wichtige Infor-
mationsgrundlage für die Beurteilung der wirtschaftlichen und sozia-
len Situation sowie der Leistungskraft der land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebe dar. Sie sind die Voraussetzung für wichtige
agrarpolitische Entscheidungen, verdeutlichen aber auch den anhal-
tenden Strukturwandel in der Land- und Forstwirtschaft.
In die Agrarstrukturerhebung sind einzubeziehen:
- Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von min-

destens 2 Hektar,
- Betriebe mit einer Waldfläche von mindestens 10 Hektar
- Betriebe, die eine der nachfolgenden Erfassungsgrenzen errei-

chen oder überschreiten
• jeweils 8 Rinder oder Schweine oder
• 20 Schafe oder
• jeweils 200 Legehennen, Junghennen, Schlacht-, Masthähne, 

-hühner und sonstige Hähne oder
• insgesamt 200 Gänse, Enten und Truthühner oder
• jeweils 30 Ar bestockte Rebfläche oder Obstfläche, auch so-

weit sie nicht im Ertrag stehen, oder Hopfen oder Tabak oder 
Baumschulen oder Gemüseanbau im Freiland oder Blumen- und 
Zierpflanzenanbau im Freiland oder Anbau von Heil- und Gewürz-
pflanzen oder Gartenbausämereien für Erwerbszwecke oder

• jeweils 3 Ar Anbau für Erwerbszwecke unter Glas von Gemüse 
oder Blumen und Zierpflanzen.

Bei der Agrarstrukturerhebung handelt es sich um eine bundesgesetz-
lich angeordnete Erhebung. Die Rechtsgrundlage bildet das Agrarsta-
tistikgesetz in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz. Die Anga-
ben sind wahrheitsgemäß, vollständig, termingerecht sowie kosten-
und portofrei zu erteilen. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den
Erhebungsunterlagen, die Sie in Kürze auf dem Postweg erhalten. Die
Fragebögen sind bis zum 15. Mai 2001 an das Statistische Landesamt
zurück zu senden, um eine schnelle Auswertung und aktuelle Ergeb-
nislieferung zu gewährleisten.
Die erhobenen Einzelangaben unterliegen den strengen Geheimhal-
tungsvorschriften des Bundesstatistikgesetzes. Sie werden ausschließ-
lich für statistische Zwecke genutzt. Zusammengefasste Ergebnisse, 
z. B. auf Kreis- oder auf Landesebene werden dagegen veröffentlicht
und stehen auch den Auskunftspflichtigen zur Verfügung.

Bei der Stadtverwaltung Zwickau ist nachstehende Stelle zu beset-
zen. Bewerbungen sind mit den vollständigen Unterlagen (Bewer-
bungsschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Passbild, Kopien von Ab-
schlusszeugnissen und Qualifikationsnachweisen, Beurteilungen
und Referenzen insbesondere der letzten 10-15 Jahre) und innerhalb
der angegebenen Bewerbungsfrist an folgende Adresse zu richten:
Stadtverwaltung Zwickau, Personalamt, Werdauer Straße 62, PF 20
09 33, 08009 Zwickau. Unvollständige und später eingehende Unter-
lagen können nicht berücksichtigt werden.
Im Gesundheitsamt, Dezernat Soziales und Kultur, ist ab sofort befristet
für die Zeit der Schutzfristen nach dem MuSchG und der geplanten El-
ternzeit voraussichtlich bis 13.04.2002,  folgende Stelle zu besetzen:

Sachbearbeiter/in Gesundheitsaufseher/in
Voraussetzungen für diese Planstelle sind:
Bildungsabschluss:
- Ausbildung als Gesundheitsaufseher oder vergleichbare Ausbildung
Spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten:
- Kenntnis des Gesetzes über den ÖGD im FS Sachsen, des SeuchR-

NeuG, des Infektionsschutzgesetzes, der Trinkwasserverordnung, 
des SäKitaG, des SächsRettDG, des Sächsischen Gesetzes über das 
Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen, des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes, des Ordnungswidrigkeitengesetzes, der TA Lärm 
und TA Luft

- Eigeninitiative und Durchsetzungsvermögen sowie Berufserfahrung 
im ausgeschriebenen Bereich

- Sicherheit im Umgang mit dem PC
- Fahrerlaubnis Klasse B
Das Aufgabengebiet umfasst:
- Überwachung der praktischen Durchführung der ärztlichen Vorga-

ben im Bereich der übertragbaren Krankheiten wie z.B. Aufsicht über 
die Einhaltung und Durchsetzung ärztlich angeordneter Maßnah-
men, Mitarbeit bei der Verhütung und Weiterverbreitung übertrag-
barer Krankheiten, Ermittlung von Infektionsquellen, Erfassung und 
Aufbereitung aller meldepflichtigen Erkrankungen

- Ermittlungstätigkeit im Bereich Trinkwasser- und Badewasser-
hygiene, z.B. Besichtigung örtlicher Gegebenheiten

- routinemäßiges Probenehmen und Durchführung von Sofortanaly-
sen, Veranlassung von Sofortmaßnahmen zur Gefahrenabwehr vor 
Ort

- Überwachung der hygienischen Verhältnisse in Gemeinschaftsein-
richtungen, Einrichtungen des Erholungs-, Leichen-, Bestattungs- 
und Friedhofswesens, der Kindertagesstätten u.ä. mit Sachverhalts-
bewertung, Ableitung notwendiger Schlussfolgerungen und Ent-
wurf der damit im Zusammenhang stehenden Berichte, Gutachten 
und sonstigen Stellungnahmen

- Mitwirkung bei Zuarbeiten zu Planungsverfahren
Die Stelle ist nach BAT-O, Vergütungsgruppe VIb/Vc FG 15 TVME be-
wertet und mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden zu be-
setzen. Schwer behinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungsfrist: 02.05.2001

Bei der Stadtverwaltung Zwickau ist nachstehende Ausbildungs-
stelle zu besetzen. Bewerbungen sind mit den vollständigen Unter-
lagen (Bewerbungsschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Passbild,
Kopien der entsprechenden Schul- und Berufsausbildungszeugnisse,
vollständige Arbeitszeugnisse und Beurteilungen sowie die gefor-
derten Nachweise) und innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist
an folgende Adresse zu richten:
Stadtverwaltung Zwickau, Personalamt, Werdauer Straße 62, PF 20
09 33, 08009 Zwickau. Unvollständige und später eingehende Unter-
lagen können nicht berücksichtigt werden.
Die Stadtverwaltung Zwickau schreibt eine 

Ausbildungsstelle für den mittleren
feuerwehrtechnischen Dienst

aus.
Voraussetzungen für diese Stelle sind:
- die Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen für die Berufung 

in das Beamtenverhältnis auf Widerruf gem. § 6 SächsBG
- mindestens ein Realschulabschluss und eine abgeschlossene Berufs-

ausbildung in einem technischen Beruf
- noch keine Vollendung des 32. Lebensjahres
- Mindestgröße von 165 cm
- körperliche und gesundheitliche Eignung für den feuerwehrtechni-

schen Dienst
- Nachweis über das Deutsche Schwimmabzeichen in Bronze oder 

einer gleichwertigen Leistung
- Nachweis über einen abgeleisteten Wehr- oder Wehrersatzdienst
- möglichst bestehende Mitgliedschaft in einer freiwilligen Feuerwehr
Die Ausbildung umfasst einen zeitlichen Rahmen von 24 Monaten, die
sich inhaltlich in 9 Monate theoretische Ausbildung an der Landesfeu-
erwehrschule und 15 Monate praktische Ausbildung in der Berufsfeu-
erwehr Zwickau gliedern.
Für die Dauer der Ausbildung erfolgt eine Verbeamtung auf Wider-
ruf. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung wird die Beschäfti-
gung im Angestelltenverhältnis fortgeführt. Für die Dauer der Ausbil-
dung werden Anwärterbezüge gezahlt.
Bewerbungsfrist: 02.05.2001

Öffentliche Bekanntmachung 
der Jahresrechnung 1999

Der Stadtrat der Stadt Zwickau hat in seiner Sitzung am 14.12.2000
die Jahresrechnung 1999 gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO fetsge-
stellt.
Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit 

vom 19.04. bis 27.04.2001
im Verwaltungszentrum, Werdauer Straße 62, Haus 1, Zimmer 314
öffentlich aus.

Kirchdörfer
Amtsleiter Stadtkämmerei

Einziehung einer Straße
Es ist beabsichtigt, die nachstehend bezeichnete Straße gemäß § 8
SächsStrG als öffentliche Straße einzuziehen:

Straße: Kreisstraße K 228 (Kohlenstraße)
Anfangspunkt: Abzweig von der K 9311
Endpunkt: Abzweig Privatweg unmittelbar nach der Brücke 

über die Bahn
Gemeinden: Gemeinde Lichtentanne, Stadt Zwickau
Landkreis: Landkreis Zwickauer Land, Stadt Zwickau
Baulastträger: Landkreis Zwickauer Land, Stadt Zwickau

Begründung:
Der Landkreis Zwickauer Land beabsichtigt, die baufällige Brücke
über die Bahn abzureißen.
Für den zurzeit über die Brücke verlaufenden Fußgängerverkehr
vom Ortsteil Weißenbrunn der Stadt Werdau zur Bushaltestelle
„Lichtentanne, Jahnstraße“ wird als Ersatz seitens des Landkreises
Zwickauer Land und der Gemeinde Lichtentanne ein Gehweg ent-
lang der Kreisstraße K 9303 zur Bushaltestelle „Lichtentanne, Bahn-
hof“ errichtet.
Damit haben der Brückenbereich und die Anschlüsse an andere
öffentliche Straßen und Wege keine öffentliche Bedeutung mehr.
Die Einziehungsverfügung soll wirksam werden
nach Fertigstellung des Gehweges an der K 9303.
Gegen die Absicht, den vorstehend bezeichneten Straßenabschnitt
einzuziehen, können Einwendungen beim Regierungspräsidium
Chemnitz, Altchemnitzer Straße 41, 09105 Chemnitz, geltend ge-
macht werden.

Chemnitz, 22.03.2001
Lohs
Regierungspräsidium Chemnitz

Bekanntmachung des Regierungspräsidiums
Chemnitz über einen Antrag auf Erteilung einer

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung,
Gemarkung Zwickau

Das Regierungspräsidium Chemnitz gibt bekannt, dass die 
Zwickauer Energieversorgung GmbH,

Bahnhofstraße 4, 08056 Zwickau, einen Antrag auf Erteilung einer
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 9 Abs. 4 des
Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20. Dezember
1993 (BGBl. I S. 2192), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Be-
reinigung vermögensrechtlicher und anderer Vorschriften (Ver-
mögensrechtsbereinigungsgesetz - VermBerG) vom 20. Oktober
1998 (BGBl. I S. 3180, 3187), gestellt hat.
Der Antrag umfasst mehrere bestehende in einer gemeinsamen
Trasse verlegte 10 kV-Kabel (Az.: 14-3043/2001-018).
Die von den Anlagen betroffenen Grundstückseigentümer des Flur-
stückes Nrn. 1348 a und 1349 der Gemarkung Zwickau (Stadt
Zwickau), können den eingereichten Antrag sowie die beigefüg-
ten Unterlagen in der Zeit vom

Montag, den 23. April 2001 bis Montag, den 21. Mai 2001,
während der Dienststunden (montags bis donnerstags zwischen
09.00 Uhr und 15.00 Uhr, freitags zwischen 09.00 Uhr und 12.00
Uhr) im Regierungspräsidium Chemnitz, Altchemnitzer Straße 41,
09120 Chemnitz, Zimmer 159, einsehen.
Das Regierungspräsidium Chemnitz erteilt die Leitungs- und An-
lagenrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgelegten
Frist (§ 9 Abs. 4 GBBerG i. V. m. § 7 Abs. 4 und 5 SachenR-DV).

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine be-
schränkt persönliche Dienstbarkeit für alle am 02. Oktober 1990
bestehenden Energiefortleitungen einschließlich aller dazugehöri-
gen Anlagen und Anlagen der Wasserversorgung und -entsorgung
entstanden.
Die durch Gesetz entstandene beschränkt persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 03. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen zivilrecht-
lichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Dadurch, dass die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden
ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein
Einverständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass
die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungs-
führung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich
nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von ei-
ner Leitung betroffen ist, oder in anderer Weise, als von dem Un-
ternehmen dargestellt, betroffen ist.
Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von Ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.
Der Widerspruch kann beim Regierungspräsidium Chemnitz, un-
ter der vorbezeichneten Adresse, bis zum Ende der Auslegungs-
frist erhoben werden. Entsprechende Formulare liegen im Ausle-
gungszimmer (Zimmer 159) bereit.

Chemnitz, den 20.03.2001
Keune
Regierungsoberrat

Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan
Nr. 096 für das Gebiet Zwickau, Stadtteil

Cainsdorf, „südlich Beethovenstraße“

Der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Zwickau hat in seiner
Sitzung am 03.04.2001 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 096 für das Gebiet Zwickau, Stadtteil Cainsdorf, „südlich
Beethovenstraße“ gemäß Übersichtsplan beschlossen.

Geltungsbereich:
Das Plangebiet befindet sich in Zwickau, Stadtteil Cainsdorf, ist
südlich der Beethovenstraße gelegen und schließt in nördlicher
Richtung unmittelbar an den Kreuzungsbereich Beethovenstraße,
Steinstraße und Wilkauer Straße an.
Es werden folgende Planungsziele angestrebt:
- Ausweisung eines Reinen Wohngebietes mit einer maximalen 

Bebauung von 12 Einfamilienhäusern.
Davon werden 10 als Einzel- und 2 als Doppelhausstandorte 
geplant.

- Zulässig für die Einfamilienhäuser sind maximal 2 Vollgeschosse 
mit Satteldach, wobei das 2. Vollgeschoss im Dachgeschoss lie-
gen muss.

- Verkehrliche Anbindung an die Beethovenstraße mit:
Ausbau der Erschließungsstraße mit abschließender Wende-
anlage und Anbindung an die vorhandene Kleingartenanlage.

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung soll nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Bau-
gesetzbuch in Form einer Informationsveranstaltung durchgeführt
werden.
Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.

Zwickau, den 06.04.2001
Vettermann
Bürgermeister Bauen und Wohnen

Verlegung von Wertstoffsammelcontainern
Die Betreibung des Wertstoffcontainersammelstandplatzes in der
Hauptstraße (Cainsdorf) wird 

am 19.04.2001
für immer eingestellt.
Dafür werden die Behälter für Wertstoffe (Glas, Papier und Klei-
dung) in der Spitze Damaschkestraße/Friedrichstraße (Cainsdorf)
und in der Lindenstraße gegenüber dem Evangelischen Vereins-
haus (Cainsdorf) aufgestellt. 
Die Bürger werden um Beachtung dieser o. g. Veränderung und
Nutzung der aufgestellten Wertstoffbehälter ab 19.04.2001 an
den betreffenden Stellen gebeten.

Dr. Gerlich
Amtsleiter Umweltamt

Gemarkung 
Cainsdorf

Gemarkung 
Oberplanitz

Öffentliche 
Zustellungen

Für Herrn  zu-
letzt wohnhaft: Carl-Goerdeler-
Straße 15, 08066 Zwickau, liegen
beim Rechtsamt der Stadt
Zwickau, Werdauer Straße 62,
Haus 3, Zimmer 211, folgende
Schriftstücke zur Abholung be-
reit:
Bescheid vom: 29.03.2001
Az.: 88.55622.3/46
Bescheid vom: 29.03.2001
Az.: 88.55349.3/46
Diese Schriftstücke können in
der vorgenannten Dienststelle
von Montag bis Freitag von 8.00
bis 11.30 Uhr, Montag bis Don-
nerstag von 13.00 bis 15.30 Uhr
und Dienstag von 13.00 bis 17.30
Uhr in Empfang genommen wer-
den.
Zwickau, 02.04.2001
Rechtsamt der Stadt Zwickau

*         *         *
Für Herrn ,
geb. am 28.06.1964, zuletzt
wohnhaft Karl-Liebknecht-
Straße 8 in 08056 Zwickau, liegt
im Sozialamt der Stadt Zwickau,
Werdauer Straße 62, Postfach 20
09 22, 08009 Zwickau, Haus 1,
Zimmer 109 d, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:
Mitteilung zum Übergang von
Ansprüchen gemäß § 91 Bun-
dessozialhilfegesetz (BSHG)
vom 07.11.2000
Az.: 50/21-27030.
Dieses Schriftstück kann in vor-
genannter Dienststelle dienstags
von 08.00 bis 12.00 Uhr und von
13.00 bis 17.30 Uhr und donners-
tags von 08.00 bis 12.00 Uhr und
von 13.00 bis 15.30 Uhr in Emp-
fang genommen werden.
Zwickau, 06.04.2001
Werner, Amtsleiter Sozialamt

Information des Amtes
für öffentliche Ordnung:

Weitere Groß-
veranstaltungen

Die geplanten Großveranstaltun-
gen in der Stadt Zwickau im Jahr
2001 wurden im Zwickauer Puls-
schlag, Nr. 6 vom 21. März 2001
veröffentlicht. Nach einer Aktua-
lisierung des Planes durch das
Amt für öffentliche Ordnung er-
geben sich folgende Ergänzungen:
12.05.2001: Ralley Sachsenring
Ort: Platz der Völkerfreund-
schaft, Straße im Stadt- und Land-
kreis; verantwortlich: Sachsen Mo-
torsport Zwickau e. V.
17.11.2001: Zwickauer Herbst-
ausklang und Bockbieranstich
Ort: Innenstadt; verantwortlich:
Förderverein Stadtmanagement
Zwickau e. V.
24.11.2001: Familien- und Kinder-
tage „Zwickauer Vorfreude“
Ort: Innenstadt; verantwortlich:
Förderverein Stadtmanagement
Zwickau e. V.

Service des Sozialamtes
in den Stadtteilen
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Zweckverband Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung Südsachsen

Stadt Zwickau

Zum Kriegsende vor 56 Jahren

Amt für öffentliche Ordnung

Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen

Informationen aus den Ämtern

Einladung zur 17. Verbandsversammlung des
Zweckverbandes Studieninstitut für kommunale

Verwaltung Südsachsen
Der Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung
Südsachsen lädt zur 17. Verbandsversammlung ein
am: Mittwoch, dem 30. Mai 2001, 10.00 Uhr

(voraussichtliches Ende: 12.30 Uhr)
Ort: Studieninstititut für kommunale Verwaltung Südsachsen

Schilstraße 38, 09125 Chemnitz
Auf die Bestimmungen des § 52 SächsKomZG wird ausdrücklich
hingewiesen.

Tagesordnung
1. Eröffnung (einschl. Feststellung der ordnungsgemäßen Einla-

dung, Beschlussfähigkeit)
2. Anträge zur Änderung der Tagesordnung
3. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift 

der 16. Sitzung der Verbandsversammlung
4. Beschlussfassungen
4.1. Beschlussvorlage Nr. B-1/2001

„Feststellung Jahresabschluss 2000“
4.2. Beschlussvorlage Nr. B-2/2001

„Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2002“
4.3. Beschlussvorlage Nr. B-3/2001

„Gebührensatzung 2002“
4.4. Beschlussvorlage Nr. B-4/2001

„Beitritt der Gemeinde Hartmannsdorf“
4.5. Beschlussvorlage Nr. B-5/2001

„Austritt der Gemeinde Lichtenau“
4.6. Beschlussvorlage Nr. B-6/2001

„Austritt der Gemeinde Burgstein“
4.7. Beschlussvorlage Nr. B-7/2001

„Satzungesänderung - Anlage 1“
5. Sonstiges

Berthold Brehm
Verbandsvorsitzender

Beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem
Teilnehmerwettbewerb nach VOB/A § 17

a) Stadtverwaltung Zwickau, Tiefbauamt
Werdauer Straße 62, 08060 Zwickau, 
Tel.: (03 75) 83 66 32, Fax: (03 75) 83 66 66

b) Beschränktes Verfahren nach Öffentlichen Teilnehmerwett-
bewerb

c) Hochwasserschutz Stadt Zwickau - Marienthaler Bach
Los 1 - Erweiterung Durchlass Marienthaler Straße
Los 2 - Speicher Marienthaler Straße

d) Zwickau OT Marienthal
f) Los 1: Erweiterung Durchlass Marienthaler Straße

- 2 Stck. Einbau Straßenbahnweichen einschl. Demontage,
- Herstellung Gleissicherung im Baugrubenbereich als Behelfs-

brücken-Konstruktion, Sonder-Baugrubenverbau im Gleis-
kreuzungsbereich

- ca. 34 m Verlegung Stahlbeton-Rechteckdurchlass 
(B x H=2,50 m x 1,20 m) m. Verbau n. DIN EN 1610

- ca. 30 m3 Stahlbeton Mischwasser-Kreuzungsbauwerk
- ca. 100 m2 Straßenbauarbeiten BKl. III
- ca. 8 m2 Stirnmauer aus Stahlbeton mit Verblendmauer-

werk aus Naturstein
- ca. 120 m2 Wasserbaupflaster in Unterbeton
- Wasserhaltungsarbeiten
Los 2: Speicher Marienthaler Straße
- ca. 55 m2 Stirnmauer aus Stahlbeton mit Verblendmauer-

werk aus Naturstein
- ca. 12 m3 Stahlbeton-Drossel-/Entlastungsbauwerk mit Re-

gelschütz und zugehöriger EMSR-Technik
- ca. 2.500 m3 Erdaushub
- ca. 550 m2 Gabionenverbau
- ca. 270 m2 Wasserbaupflaster in Unterbeton
- ca. 300 m2 Straßenbauarbeiten BKl. V
- ca. 240 m Zaunbauarbeiten
Angebote und Vergabe nur als Gesamtleistung!

g) Bauleistung 
h) Beginn 09.07.2001, Ende 30.11.2001
i) Bietergemeinschaft gesamtschuldnerisch haftend mit bevoll-

mächtigten Vertreter
j) Antrag auf Teilnahme an der Ausschreibung bis 25.4.2001

(Datum Poststempel)
k) Ingenieurbüro Philipp & Partner

Beratung-Planung-Projektsteuerung
Neudörfler Straße 27b, 08062 Zwickau
Tel.: (03 75) 78 10 53, Fax: (03 75) 7 92 93 24

l) deutsch
m) 04.05.2000
n) Vor der Auftragserteilung ist eine Sicherheit in Höhe von 5% 

der Auftragssumme, einschliesslich Nachträge, durch eine Er-
füllungsbürgschaft zu leisten.
Es werden nur Bürgschaften eines in der Bundesrepublik 
Deutschland zugelassenen Kreditversicheres oder Kreditinsti-
tutes angenommen.

o) Abschlagszahlungen 30 Tage nach Posteingang beim AG, 
Schlusszahlung nach VOB

p) Der Bieter und dessen Subunternehmer hat zum Nachweis sei-
ner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Anga-
ben gem. VOB/A § 8 Nr. 3 (1) a bis g als Eignungsnachweise 
vorzulegen:
- DVGW Bescheinigung (W 2)
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, der Be-

rufsgenossenschaft und der SV
- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
- Einschlägige Referenzen vergleichbarer Vorhaben mit 

Straßenbahngleisbauarbeiten
- Erfüllung der Anforderungen der vom Deutschen Institut für 

Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen 
RAL-Güte- und Prüfbestimmungen GZ 961

(Die Anforderungen sind erfüllt, wenn das Unternehmen im 
Besitz eines entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau ist. 
Die Anforderungen sind ersatzweise erfüllt, wenn das Unter-
nehmen einen entsprechenden Eignungsnachweis gemäß Ab-
schnitt 4.1 RAL-GZ 961 vorlegt und mit dem Beginn der Arbei-
ten eine Fremdüberwachung gemäß Abschnitt 4.3 RAL-GZ 961 
besteht.)
Weiterhin sind Referenzen über vergleichbare Leistungen der 
letzten abgeschlossenen Geschäftsjahre mit Angabe von Ort 
und Umfang der Leistungen sowie Bausumme, Baujahr, Aus-
führungszeit und Auftraggeber mit kompletter Anschrift vor-
zulegen.

q) sind nicht zugelassen
r) VOB Stelle Regierungspräsidium Chemnitz, 

Altchemnitzer Strasse 41, 09120 Chemnitz

Für die meisten Bürger Zwick-
aus war der 17. April 1945 ein be-
unruhigender, ja beängstigender
Tag. Das Kriegsende war zum
Greifen nahe. Aber was kommt
danach? Voller Furcht hockten
viele Zwickauer in ihren Kellern
und warteten. 
Das Grollen der Geschütze
wurde lauter, Schüsse waren im-
mer näher zu hören. Bomber
kreisten über der Stadt.
Über Pölbitz, Marienthal und
Planitz drangen amerikanische
Truppen bis zum Nachmittag
immer weiter in die Stadt vor.
Die erste Begegnung mit ameri-
kanischen Soldaten war für viele
Zwickauer ein ganz außerge-
wöhnliches Erlebnis. Angst vor
den Siegern paarte sich mit der
Freude über das Ende des Krie-
ges. Die Kinder waren meist die
ersten, die sich wieder auf die
Straße trauten. So schauten am
Neumarkt vor allem Kinder aber
auch einige Erwachsene den
vom Poetenweg kommenden
und in Richtung Bierbrücke fah-
renden amerikanischen Militär-
fahrzeugen zu. 

17. April 1945 - 
Tag der Befreiung

Am Tag der Befreiung öffneten
sich auch die Tore der Zwickauer
Gefängnisse.
Nachdem sich das SS-Wachkom-
mando „aus dem Staub ge-
macht“ hatte, machten Gefan-
gene von Schloss Osterstein
vorbeifahrende US-Soldaten
durch Rufen und Schreien aus
den Zellenfenstern auf sich auf-
merksam. Daraufhin erwirkten
diese die Öffnung der Zellen. Die
nun freien Häftlinge blieben sich
selbst überlassen. Abgemagert,
halb verhungert schleppten sie
sich durch die Straßen. Dem Zu-
fall blieb es überlassen, ob sie
eine Unterkunft und Nahrung
fanden.
Karl-Georg Roessler, der die letz-
ten Kriegstage hinter den Mau-
ern von „Osterstein“ verbrachte,
schilderte die ersten Stunden der
Freiheit in seinen Erinnerungen
so: „... Wir kamen zu einem klei-
nen Haus, dessen geschlossene
Läden auf dem Straßenniveau la-
gen, aber ein Lichtschimmer
drang durch die Ritzen an den
Seiten. Ich klopfte an die Tür, die
sofort geöffnet wurde ... von ei-
nem französischen Kriegsgefan-
genen. Ich erklärte unsere miss-
liche Lage und wir wurden
hineingelassen. Zu meiner Über-
raschung war die gesamte Woh-
nung von französischen Kriegs-
gefangenen besetzt, die ebenfalls
an jenem Nachmittag befreit
worden waren. ... Jedenfalls um-
armten sie uns und stellten so-
fort viele Fragen. Aber der Feld-
webel, der der Vorgesetzte
dieser Gruppe gewesen sein
musste, bestand darauf, dass wir
aßen und tranken, bevor wir et-
was anderes begannen oder uns
unterhielten. Vom Herd her kam
der köstliche Duft von Boh-
neneintopf. ... Dann begann ich
zu essen und tat dies so, als
würde ich versuchen, all die seit
1939 vermisste Nahrung aufzu-
holen. ... Diesen Morgen tranken
wir alle echten Kaffee. ... Wie sich
herausstellte, hatten die Ameri-
kaner den Kriegsgefangenen
Kaffee, Zigaretten und Schoko-
lade gegeben. ...“ 
Ähnlich stellte sich die Situation
im Untersuchungsgefängnis
Humboldtstraße/Schillerstraße
dar. In dem Moment, als auf dem
Dom große weiße Fahnen er-
schienen, so erinnerte sich Rich-
ard Krügelstein aus Leubnitz,
„verwandelte sich das Gefäng-
nis in ein Tollhaus. Die Einge-
sperrten schrien und lärmten aus
Leibeskräften. Geschirr wurde
zerschlagen, die Tische und
Bänke wurden aus der Wand 
gerissen und damit die Türen be-
rannt. Dann erschien ein ameri-
kanischer Sergeant mit um-
gehängter Maschinenpistole, riss
dem Wachhabenden die Schul-
terklappen ab, nahm ihm die
Schlüssel aus der Hand und
übergab sie einem Kalfakter mit
dem Auftrag, die Zellentüren zu
öffnen. Die befreiten Menschen
vollführten Freudentänze und
schrien in vielen Sprachen
durcheinander. Die Todeskandi-
daten wurden von ihren Fesseln
befreit und alle dem Leben Wie-
dergegebenen fielen sich in die
Arme.“

Plünderungen durch 
Besatzer und Bevölkerung

Im ersten Durcheinander nach
der Einnahme der Stadt waren
Plünderungen an der Tagesord-
nung. Die Besatzer holten sich
aus Wohnungen, deren Bewoh-
ner noch ängstlich im Keller
hockten, „Souvenirs“. 
Die Bevölkerung stürmte unbe-
wachte Vorratslager. Auf die Art
wurden zum Beispiel in Werk-
hallen des RAW lagernde graue
Wehrmachtsstoffe verteilt. Das
Stadtbild wurde von Menschen
mit schwer beladenen Handwa-

gen geprägt. Jeder schleppte,
was er konnte, Säcke mit Mehl
und Zucker, Konservendosen,
Zigarrenkisten.
Als erste Maßnahme verhängte
die Besatzungsmacht noch am
Abend des 17. April eine Aus-
gangssperre. Bereits am näch-
sten Tag setzte die amerikani-
sche Militärbehörde, die ihren
Sitz am Hauptmarkt 4 (Mäntel-
Meyer) genommen hatte, einen
Oberbürgermeister ein, den So-
zialdemokraten und früheren
Stadtverordneten Fritz Weber.
Seine Aufgabe war es, die Ver-
waltung  in Gang zu setzen und
das Leben in der Stadt in nor-
male Bahnen zu lenken. Dem
entsprachen die ersten Aufrufe,
die der Oberbürgermeister im
Auftrag der Besatzungsbehörde
unterzeichnet hatte. 
Am 20. April wurde die Bevöl-
kerung aufgefordert, Ruhe und
Ordnung zu bewahren. Die Aus-
gehzeit wurde von 7 bis 18 Uhr
festgelegt. Bäckereien und Flei-
schereien wurden zur Wieder-
aufnahme der Brot- und Fleisch-
versorgung aufgefordert und
Ladenöffnungszeiten festgelegt.
Lebensmittel gab es nur auf Kar-
ten, Textilwaren und Schuhe auf
Bezugskarten. Für Ausländer,
ehemalige Zwangsarbeiter und
Kriegsgefangene, die in großer
Zahl in Zwickau, vor allem in
den kriegswichtigen Automobil-
werken und im Bergbau gearbei-
tet hatten, wurde im Rathaus
eine Dienststelle eingerichtet, die
sich vor allem um deren Verpfle-
gung kümmerte.

Öffentliches Leben 
vor dem Neuanfang

Besonders erschwert war das öf-
fentliche Leben in der Stadt da-
durch, dass keine Busse und
keine Straßenbahnen fuhren. Die
Telefonverbindungen waren un-
terbrochen, ja sogar untersagt.
Denn die technischen Einrich-
tungen des Fernmeldeamtes in
der Humboldtstraße waren ab-
geschaltet. In den meisten
Zwickauer Betrieben war die
Produktion zum Stillstand ge-
kommen. Die amerikanischen
Behörden forderten lediglich die
„Bergarbeiter sowie die Gefolg-
schaften der Reichsbahn, der
Stadtverwaltung und städti-
schen Betriebe sowie aller sonsti-
gen lebenswichtigen Betriebe“
auf, „die Arbeit sofort wieder
aufzunehmen.“
Seit Mitte April standen in den
Zwickauer Steinkohlenschäch-
ten die Fördertürme still. Den-
noch hielten die Bergleute die
Werke betriebsbereit, indem sie
für Wasserhaltung, Bewette-
rung, Dampferzeugung und Er-
haltung des Kokereibetriebes
sorgten. Nachdem die Kohleför-
derung wieder aufgenommen
wurde, erreichte sie zeitweise be-
reits  35 Prozent der Tagesmenge
von 1944.

Trümmerbeseitigung
Obwohl Zwickau nur relativ we-
nige Zerstörungen zu beklagen
hatte, türmten sich noch Wochen
nach Kriegsende in den Straßen
Trümmer und Unrat. In einem
am 14. Mai erlassenen Aufruf
forderte der Oberbürgermeister
„alle Hauseigentümer und Mie-
ter auf, die Fußwege und Straßen
vor ihren Häusern und in der
Nachbarschaft in Ordnung zu
bringen und zu halten. Insbeson-
dere sind
a) sofort die Trümmer, Schutt-
massen usw. zu beseitigen und
an dafür gekennzeichnete Stel-
len abzulagern,
b) bis auf weiteres die Fußwege
und die Straßen bis zur Straßen-
mitte laufend zu reinigen.“ 
Nur unter großen Anstrengun-
gen war es möglich, die beschä-
digten Wohnungen wieder her-
zustellen. Es handelte sich dabei
immerhin um eine Zahl von
3.692 zerstörten bzw. beschädig-
ten Wohnungen.
Deshalb erging an alle Bauhand-
werker einschließlich der Lehr-
linge die Aufforderung, sich in
der Kreishandwerkerschaft, Rei-
chenbacher Straße 5 unverzüg-
lich zur Arbeit zu melden. Eine
ähnlichen Aufruf erließ das Ar-
beitsamt, das Anfang Mai seine
Tätigkeit wieder aufgenommen
hatte: „Alle männlichen Perso-
nen von 16 - 60 Jahren, soweit sie
in ihrem Betriebe z. Z. nicht be-
schäftigt sind oder in keinem Be-
schäftigungsverhältnis stehen,
werden hiermit aufgefordert,
sich zur Beseitigung der vorhan-
denen Schäden an Gebäuden,
Straßen, Reichsbahnanlagen, bei
Betrieben der Gas-, Elektrizitäts-
und Wasserversorgung beim Ar-
beitsamt Zwickau, Zeppelin-
straße  (Kopernikusstraße - A.
W.), in der Zeit von 8 - 16 Uhr
zwecks Arbeitsaufnahme zu
melden.“
Langsam kam das öffentliche Le-
ben wieder in Gang.
So fuhren ab 4. Mai Straßenbahn
und O-Bus wieder auf Teil-
strecken, bis schließlich bei der

Straßenbahn auf den Linien 3
und 4 mit 16 Wagen ein 15-Mi-
nuten-Betrieb für 14 Stunden am
Tag aufgenommen werden
konnte. Diese Leistung war
umso bemerkenswerter, als die
Zwickauer Straßenbahn in den
Kriegsjahren besonders schwer
unter der Materialknappheit zu
leiden hatte. Seit mehr als vier
Jahren waren keine Schienen
und kaum Ersatzteile für drin-
gend notwendige Reparaturen
geliefert worden. Eine Verbesse-
rung der Situation war auch nach
dem Krieg nicht abzusehen. Da-
her wurden in den „Verordnun-
gen der Militärregierung“ vom
29. Juni 1945 die Zwickauer zu
pfleglichster Behandlung der
Straßenbahnwagen und Diszi-
plin aufgerufen. Zur Benutzung
der Straßenbahn waren in erster
Linie Berufstätige, Schwerver-
letzte und Körperbehinderte be-
rechtigt.

Wiederaufnahme des Eisen-
bahnverkehrs

Nach und nach nahm auch die
Reichsbahn wieder den Zugver-
kehr auf, obwohl gerade das
Zwickauer Bahnhofsgelände bei
Bombenangriffen schwer in Mit-
leidenschaft gezogen worden
war. 36 Lokomotiven, 460 Wag-
gons, 6 Stellwerke und 234 Wei-
chen waren zerstört. Die elektri-
schen Anlagen des Bahnhofs
waren nicht mehr betriebsfähig,
die Gleisanlagen nicht mehr be-
fahrbar und von den Bahnstei-
gen vor allem Bahnsteig 5/6
stark beschädigt. Dennoch ver-
kehrten nach wenigen Wochen
wieder Personenzüge. Der Fahr-
plan wurde in den „Verordnun-
gen der Militärregierung“ vom
22. Juni 1945 bekannt gegeben.
Ende Juni fuhr von Zwickau aus
zweimal täglich ein Zug nach
Leipzig und zurück, dreimal täg-
lich nach Reichenbach und
zurück, viermal täglich nach
Gera und zurück, zweimal täg-
lich nach Falkenstein und zurück
und zweimal täglich nach Wil-
kau-Haßlau und zurück. 

Die Lebensmittelversorgung
Sehr kompliziert war in den er-
sten Wochen nach dem Krieg die
Versorgung der Bevölkerung
mit allem Lebensnotwendigen,
insbesondere mit Nahrungsmit-
teln. Nicht immer konnte
die Verteilung der knapp ratio-
nierten Lebensmittel auch ge-
währleistet werden. In der
Bekanntmachung der „Lebens-
mittelzuteilung für die Woche
vom 7.-13. Mai 1945“ war daher
ausdrücklich vermerkt: „Eine
Gewähr für rechtzeitige Beliefe-
rung aller aufgerufenen Bezugs-
rechte, insbesondere am Anfang
der Woche besteht auch in der 2.
Woche der 75. Zuteilungsperi-
ode nicht. Doch werden die Ab-
schnitte dann im Laufe dieser Pe-
riode nach Möglichkeit noch
beliefert.“ Daraus ergab sich die
Notwendigkeit, alle Reserven
zur Herstellung von Lebensmit-
teln zu erschließen. Vorgärten,
öffentliche Grünanlagen, ja so-
gar Teile der Parkanlagen am
Schwanenteich verwandelten
sich in gut bewachte Gemüse-
beete. Das Betreten von bestell-
ten Feldern war unter Strafan-
drohung strengstens untersagt.

Die Rote Armee rückt vor
Zu all diesen Schwierigkeiten ge-
sellte sich in Zwickau Mitte Juni
1945 eine weitere, die für viele
Familien nicht ohne Auswirkun-
gen blieb. Da Sachsen und
Thüringen laut dem Jaltaer Ab-
kommen zur sowjetischen Besat-
zungszone gehörten, rückte die
Rote Armee im Frühsommer
weiter nach Westen vor. So kam
es, dass im Zwickauer Raum die
Mulde für ca. zwei Wochen die
Demarkationslinie zwischen so-
wjetisch und amerikanisch be-
setztem Gebiet bildete. Über be-
stimmte Muldebrücken von
Wilkau- Haßlau bis Waldenburg
- in Zwickau war es die Para-
diesbrücke - erfolgte ein soge-
nannter kleiner Grenzverkehr.
Der Übergang wurde lediglich
mit besonderen Pässen, die nur
in dringendsten Fällen ausge-
stellt wurden, genehmigt. So war
es zum Beispiel Zwickauer Berg-
leuten, die westlich der Mulde
wohnten, nahezu unmöglich, die
Brückenberg- oder Morgenstern-
schächte zu erreichen. Der Über-
gang wurde unterirdisch vom
Vertrauensschacht aus organi-
siert.
Am 1. Juli war dieser Zustand für
Zwickau vorbei. Die Stadt wurde
Teil der sowjetischen Besat-
zungszone. Darüber zu berich-
ten soll einem späteren Beitrag
vorbehalten bleiben.

(Dieser Beitrag wurde anhand von
Erinnerungsberichten und weiteren
im Stadtarchiv Zwickau vorhande-
nen Dokumenten erarbeitet.)

Dr. A. Winter
Stadtarchiv Zwickau

Zwickau 1945 - Das Leben unter amerikanischer Besatzung

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
a) Stadtverwaltung Zwickau, Dezernat 6

Garten- u. Friedhofsamt, Werdauer Str. 62, VWZ, Haus 5, 
Eingang C, Zi. 2052, 08056 Zwickau, Tel. (03 75) 83 67 01

b) Öffentliche Ausschreibung
c) Ausführung von Bauleistungen: 

Baumpflege von 610 Bäumen z. T. in Klettertechnik, 
Fällung von 20 Bäumen einschl. Stubbenfräsen 

d) Ort der Ausführung: Zwickau
e) Vergabenummer: 04/2001
f) Aufteilung in Lose: ja

Möglichkeit, Angebote einzureichen:
ein Los, mehrere Lose, alle Lose

g) Erbringen von Planungsleistungen: nein
h) Ausführungsfrist: 21. bis 24. KW.
i) Abholung der Verdingungsunterlagen: ab 23.04.01

Anschrift: siehe a)
j) Kostenbeitrag für die Verdingungsunterlagen: ja

Höhe des Kostenbeitrages: 20 DM
Erstattung: nein
Zahlungsweise: Verrechnungsscheck
Post- u. Banküberweisung
Konto Nr.: 2244003976  BLZ: 870 550 00
Geldinstitut: Sparkasse Zwickau  
Verwendungszweck: 1.58100.10000

k) Ende der Angebotsfrist: 10.05.01, 14.00 Uhr
l) Angebote sind zu richten an: Anschrift siehe a)
m) Das Angebot ist abzufassen in: deutsch
n) Bei der Öffnung der Angebote dürfen anwesend sein:

Bieter und ihre Bevollmächtigten
o) Angebotseröffnung: 10.05.01, 14.00 Uhr

Anschrift siehe a)
p) Geforderte Sicherheiten:

Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von fünf v. H. der Auf-
tragssumme einschl. der Nachträge

q) Zahlungsbedingungen gem. Verdingungsunterlagen
r) Rechtsform von Bietergemeinschaften:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
s) Geforderte Eignungsnachweise:

Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähig-
keit und Zuverlässigkeit Angaben zu machen gemäß § 8 Nr. 3 
(1) Buchstabe a, b, c, d, e, f VOB/A insb. vertiefte Kenntnisse 
ZTV-Baumpflege oder Ausbildung zum Fachagrarwirt Baum-
pflege oder europ. treeworker. Der Bieter hat eine Bescheinigung 
über die Eintragung in der Berufsgenossenschaft und die Unbe-
denklichkeitsbescheinigung des Finanzamt vorzulegen; des wei-
teren den Auszug aus dem Gewerbezentralregister nach  § 150 
Abs. 1 GO (nicht älter als drei Monate), bis zu dessen Vorliegen 
eine eidesstattliche Erklärung. Bieter, die nicht ihren Sitz in der 
Bundesrepublik Deutschland haben, haben eine Bescheinigung 
des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorzulegen.

t) Die Bindefrist endet am:18.05.01
w) Auskünfte erteilt: Anschrift siehe a)

Vergabeprüfstelle:  Regierungspräsidium Chemnitz
VOB-Stelle, Altchemnitzer Str. 41, 09120 Chemnitz
Tel. (03 71) 5 32 13 41 43

Versteigerung von Fundgegenständen
Fundgegenstände werden am Freitag, dem 11. Mai 2001, ab 12.30
Uhr im Stadtratssaal des Verwaltungszentrums, Werdauer Straße
62, Haus 9 gegen Barzahlung meistbietend versteigert.
Dabei handelt es sich um Bekleidung, Schirme, Geldbörsen, Ta-
schen, Uhren, Schmuck, Fahrräder und weitere preiswerte Gegen-
stände, die vor dem 08.07.2000 bei der Fundstelle abgegeben wor-
den sind. Alle Interessenten sind herzlich zur Versteigerung
eingeladen. 
Das Amt für öffentliche Ordnung weist darauf hin, dass alle ersteigerten
Gegenstände auch sofort mitgenommen werden müssen.

Umweltamt

Gebühren des städtischen Wertstoffhofes
auf dem Gelände der 

Zwickauer Umweltdienste GmbH & Co. KG ( ZUG )

Ab 01.05.2001 werden folgende Abfallarten gemäß neuer Abfall-
gebührensatzung der Stadt Zwickau vom 19.12.2000 ausgewogen.
Dabei sind die aufgeführten Gebühren zu bezahlen:
Elektrokleingeräte 0,50 DM/kg
Baum- und Strauchverschnitt 0,80 DM/kg
Sperrige Abfälle 0,20 DM/kg
Haushaltsschrott 4,90 DM/t.

Bei folgenden Abfallarten bleiben die Gebühren unverändert und
beziehen sich auf die Stückzahl:

PKW-Reifen mit Felge 10,50 DM/Stück
PKW-Reifen ohne Felge 3,40 DM/Stück
Kühlschränke ab 200 l 38,60 DM/Stück
Kühlschränke bis 200 l 31,60 DM/Stück
Absorber 48,60 DM/Stück
Fernsehgeräte 28,20 DM/Stück
Monitore 18,20 DM/Stück
Waschmaschinen 14,60 DM/Stück
Wäschetrockner 14,60 DM/Stück
Boiler 14,60 DM/Stück
Herde 14,60 DM/Stück
Geschirrspüler 14,60 DM/Stück

Sperrmüll kann man auch entsorgen lassen. Dazu muss, wie im
vorigen Jahr, eine Sperrmüllkarte erworben werden. Die Sperr-
müllgebühr bestimmt sich nach der Anzahl der Abholungen der
sperrigen Abfälle. Bei einer Abholung werden maximal sperrige
Abfälle bis zu 120 kg angenommen. Neu ist, dass mit einer Sperr-
müllkarte nicht mehr 0,5 m3 sondern 120 kg für 24,00 DM auf Ab-
ruf entsorgt werden können. 

Achtung!
Die vor dem 01.05.2001 käuflich erworbenen städtischen Sperrmüllkar-
ten können bis 31.Dezember 2001 verwendet werden.
Die Verkaufsstellen, die Sperrmüllkarten verkaufen, haben ihre vorräti-
gen Sperrmüllkarten bei der Zwickauer Umweltdienste GmbH & Co. KG
umgehend umzutauschen.
In den Stadtteilen Cainsdorf, Oberrothenbach, Mosel und Freiheitssied-
lung ist nur die Sperrmüllkarte der Firma Rethmann Entsorgungswirt-
schaft GmbH & Co. KG zu verwenden.

Gesundheitsamt

Das Wasser der öffentlichen
Trinkwasserversorgung unter-
liegt entsprechend den gesetzli-
chen Grundlagen der Trinkwas-
serverordnung vom 5.12.1990
einer regelmäßigen Kontrolle
durch das Gesundheitsamt. Dies
gilt auch für Brunnen, die dort
zur Trinkwasserversorgung ge-
nutzt werden, wo noch kein An-
schluss an die öffentliche Trink-
wasserversorgung vorhanden
ist. Die regelmäßige Überwa-
chung dieser Anlagen dient der
Kontrolle maßgeblicher Qua-
litäts- und Hygienestandards
und somit dem Gesundheits-
schutz der Nutzer dieser Wässer.
Problematisch aus hygienischer
Sicht stellt sich die Nutzung der
sogenannten „Hausbrunnen“
dar, deren Wasserqualität keiner
regelmäßigen Kontrolle unterzo-
gen wird. Die hygienische Si-
cherheit dieser Brunnen ist oft-
mals wegen mangelnder
Schutzgebiete und den damit zu-

sammenhängenden geringen
Entfernungen zu siedlungstypi-
schen Kontaminationsquellen,
wie verschmutztem Grundwas-
ser, Abwassereintrag oder Bo-
denverunreinigungen, unzurei-
chend. Die Nutzung dieser
Wässer ist aus gesundheitlichen
Gründen bedenklich. Ohne
Kenntnis der Wasserqualität ist
von einer Verwendung als
Trinkwasser strikt abzuraten.
Aber auch die sogenannte
„Brauchwassernutzung“ kann
durch die Art und Weise der
Wasserverschmutzung einge-
schränkt sein. Für solche Wässer
ergeben sich u. U. keine oder we-
nige Verwendungsmöglichkei-
ten. 
Generell ist aus hygienischer
Sicht zu empfehlen, die Verwen-
dung von Wasser unbestimmter
Qualität, das Krankheitserreger
und Schadstoffe in unbekannter
Konzentration enthalten kann,
auszuschließen.

Wasserqualität von Hausbrunnen
oftmals bedenklich
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Information des Umweltamtes

Ratsschulbibliothek
Lessingstr. 1, Tel. 83 42 22,
Mo 10-17 Uhr; Di 8-19 Uhr;
Mi/Do 8-17 Uhr; Fr 8-15 Uhr.
R.-Schumann-Konservatorium
Crimmitschauer Straße; 
Tel. 21 57 91, Kammermusiksaal
Stadtarchiv
Lessingstr. 1, Tel. 83 47 01,
Mo bis Do 8-12 Uhr, 13-16 Uhr; 
Di 8-12 Uhr, 13-17.30 Uhr (Be-
nutzung nach Absprache auch
Fr 8.30-11.30 Uhr möglich).
Stadtbibliothek
Erwachsenenbibliothek
Dr.-Friedrichs-Ring 19, 
Tel. 24 16 51/28 10 22,
Mo, Di, Do, Fr 10-18 Uhr, 
Sa 9-13 Uhr.
Kinderbibliothek
Bosestr. 23, Tel. 29 70 11,
Mo, Di, Do, Fr 10-17 Uhr, 
Sa 9-13 Uhr.
Zweigstelle Neuplanitz
Neuplanitzer Str. 72, 
Tel. 78 10 15,
Erwachsene: Di 13-18 Uhr, 
Fr 9-14 Uhr; 
Kinder: Di, Fr 13-17 Uhr.
Zweigstelle Eckersbach
Jähnschule, Salutstr. 4, 
Tel. 47 44 38,
Mo 13-18 Uhr, Do 9-14 Uhr.
Zweigstelle Marienthal
Marienthaler Str. 40 (Hoch-
haus), Tel. 57 25 44,
Di, Fr 13-18 Uhr, Do 9-14 Uhr.
Zweigstelle Rottmannsdorf
Do 16-18 Uhr.
Zweigstelle Cainsdorf
Kirchstraße, 
Di 10-12 Uhr, 13-17 Uhr, Do 10-
12, 13-16 Uhr.
Zweigstelle Mosel
K.-Kippenhahn-Str. 1a,
Mo, Do 14-17 Uhr.
Volkshochschule  „M. A. Nexö”
Katharinenstr. 18, Tel. 21 36 55,
Geschäftszeit: Mo bis Do 8-12
Uhr, 13-18 Uhr; Fr 8-12 Uhr.

Angebote des Kulturamtes
Haus der Modellbahn
Crimmitschauer Str. 16, 
Tel. 83 41 03 (Kulturamt),
Mo 14.30-16 Uhr: Seniorengym-
nastik mit Musik; Mi 16-17.30
Uhr: Kindertanz;
Mi 15-17 Uhr: Klöppeln (14-täg-
lich) im Städtischen Museum.
Pulverturm
Mo 14-16 Uhr: Kreatives Schreiben
(z. Zt Mi in der Galerie am Dom) 
Galerie am Dom

Mi 17-19 Uhr: Zeichenzirkel
Automobilmuseum „August
Horch”
Walther-Rathenau-Str. 51; 
Tel. 3 32 38 54, Di bis Do 9-17
Uhr; Sa, So 10-17 Uhr; 
Sonderführung nach Vereinba-
rung, Arbeitsräume von August
Horch...
Buntes Zentrum Zwickau e. V.
Kleine Biergasse 3, 
Tel. 2 77 21 23.
Galerie am Domhof
Domhof 2, Tel. 21 56 87,
Di bis Do 10-18 Uhr; Fr 10-13
Uhr; Sa 10-17 Uhr; So 15-18 Uhr,
Ausstellungen zeitgenössischer
Kunst; Konzerte; Lesungen;
Kleinkunstbühne; Ausstellun-
gen außer Haus; Verkaufsabtei-
lung mit Werken regionaler
Künstler: Schmuck, Keramik,
Grafik, Plastik und Gemälde; 
Sitz und Geschäftsstelle:
Kunstverein e. V.; Förderstudio
für Malerei und Grafik; Förder-
studio Literatur e. V. (Schreib-
werkstatt, Autorenkreis, Poe-
tenstammtisch); Fotoklub,
Kommunales Kino „Casa
Blanca” e. V.; Komponisten; Ge-
sellschaft für christl.-jüdische
Zusammenarbeit.
Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt”
Leipziger Str. 182, Tel. 2 40 13,
Di, Mi 9-12.30 Uhr,13-15 Uhr;
Do 14-18 Uhr,
Robert-Schumann-Haus
Hauptmarkt 5, Tel. 21 52 69,
Di bis Fr 10-17 Uhr; Sa und So
13-17 Uhr
Forschungs- und Gedenkstätte
Archiv, Museum, Kammermu-
siksaal, Biografische Ausstel-
lung in acht Räumen
Städtisches Museum
Lessingstr. 1, Tel. 83 45 01,
Di, Do, So 10-18 Uhr; Mi 10-20
Uhr; Fr 10-13 Uhr; Sa 13-18 Uhr;
Mo geschlossen
Für Gruppen mit Voranmel-
dung auch außerhalb der Zeiten
geöffnet.
Museumspädagogische Angebote
für Schulen sowie Führungen nach
telefonischer Vereinbarung: Dr.
Lutz Mahnke; Tel. 03 75/83 45 25.
ständige Ausstellungen:
- Malerei und Grafik des 15. bis
20. Jahrhunderts; 
- Spätgotische und Frühbarocke
Plastik des westsächsischen
Raumes; 
- Stadtgeschichte; 
- Mineralogie/Geologie.
Sonderausstellung: 
„Spannung“ - Ausstellung von
Studenten der WHZ, Fachbe-

reich Angewandte Kunst
„Spätromantische Idylle. Das
Erzgebirge in der Malerei von
Meno und Bernhard Mühlig.“
(bis 10.6.)
4.4., 18 Uhr: Führung durch die
Ausstellung Spätromantische
Idylle
Zentrum für Industrie- und 
Sozialgeschichte
Walther-Rathenau-Straße 51,
(im Automobilmuseum)
Tel. 3 32 24 49 und 3 32 38 54,
Führungen: von 6-18 Uhr nach
telefonischer Voranmeldung
geöffnet: Di, Do 9-17 Uhr,
Sa/So 10-17 Uhr.
theater Plauen/Zwickau gGmbH
Infotelefon: 83 46 33
Ticket-Service: 83 46 47
Besucherservice: 83 46 32
Gewandhaus (Hauptmarkt),
Ticket-Service: ab 10 Uhr
Puppentheater
(Gewandhausstraße),
Vorstellungskasse: Tel. 83 46 56
Theater in der Mühle (TiM)
(Gewandhausstr. 7),
Vorstellungskasse: Tel. 83 46 04
Kleine Bühne
(im Puppentheater),
Tourist Information Zwickau
Hauptstraße 6, Tel. 83 52 70
Mo bis Fr 9-18.30 Uhr, 
Sa 10-16 Uhr.

Kinder- und Jugendbüro
Hauptstr. 44, 08056 Zwickau,
Tel. 83 51 49,
Di 8-12, 13-18 Uhr; Do 8-12 Uhr,
13-15 Uhr.
Beratungsstelle 
Jugendberufshilfe
Hauptstr. 44, Tel. 83 51 89,
Mo, Mi, Do 8-12 Uhr, 12.30-15.30
Uhr; Di 8-12 Uhr, 13-17.30 Uhr;
Fr 7-11 Uhr.
Jugendamt
Verwaltungszentrum, Werdauer
Str. 62, Haus 7,
Mo 8-12 Uhr; Di 8-12 Uhr, 13-17.30
Uhr; Do 8-12 Uhr, 13-15.30 Uhr.
Hilfe zur Erziehung, Tel. 83 51 12,
Jugendgerichtshilfe, Tel. 83 51 20.
Kinder- und Jugendschutz, Ver-
waltungszentrum, Haus 4, Tel.
83 51 62
Beratungsstelle des Gesund-
heitsamtes
Verwaltungszentrum, 
Werdauer Str. 62 (Haus 4),
Beratung zu sexuell übertragba-
ren Krankheiten, HIV/AIDS,
Prostitution, 
Telefon/Anrufbeantworter:  

83 53 79, Beratungsmöglichkeiten
HIV(AIDS)-Testabnahmen
sowie kostenlose Kondomver-
gabe vom 15. bis 20. Lebensjahr,
Infothek: 
Mo, Di, Do 8-11.30 Uhr, 
Mo 13-14 Uhr, Di 13-17.30 Uhr,
Do 13-15.30 Uhr, Fr 8-11 Uhr,
außerhalb dieser Zeiten nach
Vereinbarung,
Untersuchungen für Prostitu-
ierte nach Vereinbarung.
Behindertenbeauftragter der
Stadt Zwickau
Haus der Gesundheit, Max-
Pechstein-Str. 29, Raum 14, Tel.:
83 53 46, Fax: 83 53 47
2./3. Di. im Monat, 10-12 Uhr
(Haus der Gesundheit); letzter
Di., 10-12 Uhr (Verwaltungszen-
trum, Haus 1, Zimmer 214)
AIDS-Hilfe Westsachsen e. V. 
Hauptstr. 10 (II. Stock) 
Tel.: 0375/2 30 44 65; 
Fax: 0375/ 3 53 13 70,
Anonyme persönliche und tele-
fonische Beratung: Di 13-20 Uhr
und nach Vereinbarung
Beratungstelefon anonym: 
03 75/29 33 00,
Verschiedene Selbsthilfegrup-
pen (SHG):
- SHG „Betroffenenbetreuung”
(HIV-Positive/AIDS-Kranke
und Angehörige) 
Kontakt: 0173/7 17 01 14
- SHG „Safer use” (Betroffene
mit Problemen illegalen Dro-
genkonsums) Kontakt: 0173/71
70 114
- SHG „Elli´s” (Betroffene El-
tern/Angehörige zu illegalen
Drogen); 
Kontakt: 0177/3 62 86 29
Treff: mittwochs alle 2 Wochen,
17.30 Uhr in der  AIDS-Hilfe
Westsachsen e. V., Hauptstr. 10
- SHG „ju.L.S. e. V.” (lunge Les-
ben - Bi-Schwule und Interes-
sierte), 
Kontakt: 0177/6 78 50 57 
Treff: montags ab 18 Uhr in der
AIDS-Hilfe Westsachsen e. V.,
Hauptstr. 10
Haus der Gesundheit
Max-Pechstein-Str. 29, 
Tel. 83 53 32.
Verbraucherzentrale 
Sachsen e. V.
Beratungsstelle Zwickau, 
Dr.-Friedrichs-Ring 65, 
Tel. 29 42 79, Fax 29 42 78,
Öffnungszeit: Mo 14-18 Uhr, 
Mi 9-13 Uhr; Do 15-19 Uhr, 
Fr 9-13 Uhr
Telefonberatung: Mo, Mi, Do 10-
18 Uhr unter 01 90/7 97 77-1.
Polizeidirektion Zwickau
Lessingstr. 17-21, 

Tel. 42 80, Fax 42 81 06.
Kriminalpolizeiinspektion
Lessingstr. 17-21, 
Tel. 4 28 22 34, Fax 42 81 06.
Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle
Tel. 4 28 25 91, Fax 42 81 06.
Polizeirevier Zwickau/Ost und
Bürgerpolizist
Alter Steinweg 17, Tel. 4 45 80,
Fax 4 45 81 06.
Polizeirevier Zwickau/West 
und Bürgerpolizist
Reichenbacher Str. 23, 
Tel. 2 73 30, Fax 2 73 31 06.

Schwimmhallen
Schwimmhalle I, Uhdestraße
Tel. 21 56 77.
18.4., 7-15 Uhr; 20.4., 7-15 Uhr
Einlass jeweils bis 90 min. vor
Hallenschluss.
Schwimmhalle II, Flurstraße
Tel. 29 22 64.
Öffnungszeiten:
Mo 10-13.30 Uhr, 16-21.30 Uhr;
Di 8-11 Uhr (Senioren), 11-22.30
Uhr; Mi 8-20 Uhr; Do 8-11 Uhr
(Senioren), 11-21.30 Uhr; Fr 8-
20.30 Uhr; Sa 7-14.30 Uhr; So 7-
14.30 Uhr (Warmbaden)
Einlass jeweils bis 90 min. vor
Hallenschluss.
Johannisbad, Johannisstraße 16
Tel. 27 25 60, 
Mo, Mi 10-22 Uhr; Di, Do 8-22
Uhr; Fr 10-23 Uhr; Sa 9-23 Uhr;
So 9-21 Uhr
Sauna Johannisbad:
Mo 10-22 Uhr (Frauen); Di 10-22
Uhr (Männer); Mi/Do 10-22 Uhr
(gemischt); Fr 10-23 Uhr (ge-
mischt); Sa 9-23 Uhr (gemischt);
So 9-21 Uhr (gemischt)
Ab 13.2.: Di 10-16 Uhr (Männer);
16-22 Uhr (gemischt)
Stadtsportbund
Haus der Vereine, 
Crimmitschauer Str. 16a, 
Tel. 81 89 11-0

Bürgerberatungsstellen
Verwaltungszentrum, Haus 2
Zimmer 113, Tel. 83 10 57, 
Mo bis Do 8-12 Uhr, 13-15.30 Uhr,
Di 13-17.30 Uhr, Fr 8-11 Uhr.
Stadtteil Rottmannsdorf
(ehem. Gemeindeamt),
Mo (14tägig) 16-18 Uhr,
mit Infothek.
Stadtteil Hartmannsdorf
(ehem. Gemeindeamt),
Di (14tägig) 16-18 Uhr.
Stadtteil Crossen

(ehem. Gemeindeamt), 
Rathausstraße 9,
Öffnung Rathaus: Di 9-12 Uhr,
13-18 Uhr; Do 9-12 Uhr.
Sprechzeiten der Ortsvorsteher 
Stadtteil Cainsdorf
OV Klaus-Dieter Martin,
08124 Cainsdorf, Lindenstr. 1a,
Tel. 66 11 68, Di 9-12 Uhr, 13-17
Uhr, Do 9-12 Uhr, 13-16 Uhr.
Stadtteil Crossen
OV Walter Seifert, 
08129 Crossen, Rathausstr. 9,
Tel. 47 80 31/32, 
Di 10-12 Uhr; 16-18 Uhr und
nach Vereinbarung.
Stadtteil Mosel
OV´in Traude Kallinich,
08129 Mosel, Dänkritzer Str. 21,
Tel. 83 18 50,
Di 9-12 Uhr, 13-17.30 Uhr,
Öffnung Stadtteilverwaltung:
Mo, Di, Do, Fr 8-12 Uhr; Di 13-
17.30 Uhr; Do 13-15.30 Uhr.
Stadtteil Oberrothenbach
OV Dr. Carsten Schick,
08129 Oberrothenbach, Linden-
platz 1, Tel. 037604/22 02,
jeweils am Tag der Ortschafts-
ratssitzung, gewöhnlich einmal
im Monat dienstags, 17-18 Uhr.
Öffnungszeiten der Stadtteil-
verwaltung: Mo 9-11 Uhr; Di 9-
11 Uhr und 13-18 Uhr; Do 9-11
Uhr und 13- 15.30 Uhr
Stadtteil Rottmannsdorf
OV Gerhard Kehle, Rottmanns-
dorfer Hauptstr. 32, (ehem. Ge-
meindeverw.), Tel. 78 63 38,
Mo (14tägl.) 16-18 Uhr.
Stadtteil Schlunzig
OV Werner Hildebrand,
08138 Schlunzig, Dorfstr. 7, 
Tel. 037604/22 14, Di 14-17 Uhr.
Bauaktenarchiv
Verwaltungszentrum, 
Werdauer Str. 62, (Haus 5, 
Eingang B); Tel. 836007,
Di 8-12 Uhr, 13-17.30 Uhr; Do 8-
12 Uhr, 13-15.30 Uhr und nach
Vereinbarung. 
Gutachterausschuss
Verwaltungszentrum, Wer-
dauer Str. 62, Haus 5, Telefon
83 62 11, Di 8-12 Uhr, 13-17.30
Uhr; Do 8-12 Uhr, 13-15.30 Uhr
und nach Vereinbarung.
Schiedsstelle
Verwaltungszentrum, Wer-
dauer Str. 62, Haus 2, Zi. 114
Schiedsbezirk Zwickau-Nord: 1.
und 3. Montag im Monat, 16-18
Uhr; Schiedsbezirk Zwickau-
Süd: 2. und 4. Montag im Mo-
nat, 16-18 Uhr; Tel.: 83 30 60.
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SERVICE

Tipp aus dem 
Einwohnermeldeamt

Wussten Sie, ...
dass jede Person ausweis-

pflichtig ist,
wenn

sie das 16. Lebensjahr vollendet
hat?

Pilzberater in 
der Stadt Zwickau

Töpfer, Ruth
Ludwig-Krebs-Weg 23, 
08062 Zwickau, Tel.: 78 91 80
Hallbauer, Bernd
Mozartstraße 5, 
08064 Zwickau, Tel.: 78 58 39
Fischer, Frank
Albert-Funk-Straße 33, 
08066 Zwickau, Tel.: 45 48 02
Büchner, Christoph
Allendestraße 37, 
08062 Zwickau, Tel.: 78 47 27
Schubert, Christine
Eulenweg 52, 
08066 Zwickau, Tel.: 47 14 96
Weigelt, Heinz
Nicolaistraße 5, 
08056 Zwickau, Tel.: 29 48 83
Schmidt, Gerhard
Joliot-Curie-Straße 27, 
08060 Zwickau, Tel.: 57 99 10
Villain, Olaf
Carolastraße 16, 
08056 Zwickau, Tel.: 2 00 17 71

Mit der Veröffentlichung der
„Verordnung zur Aufhebung
des Trinkwasserschutzgebie-
tes Wasserwerk Oberrothen-
bach" und der "Verordnung zur
Aufhebung der Trinkwasser-
schutzgebiete Tiefenbrunnen
Crossen und Quellgebiet Cros-
sen" im Zwickauer Pulsschlag
vom 20.12.2000, entfällt für alle
bestehenden oberirdischen Hei-
zölverbraucheranlagen der Ge-
fährdungsstufe B (> 1000l, <=
10.0000l), die in diesen Trink-
wasserschutzgebieten betrieben
werden, die geforderte Sachver-
ständigenprüfung nach § 19 i
Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 (wiederkeh-
rend aller 5 Jahre), 3 und 5 Was-
serhaushaltsgesetz (WHG).
Somit gibt es im Stadtgebiet
Zwickau nur noch folgende
Trinkwasserschutzgebiete:
- Quellgebiet Rottmannsdorf/ 

Ebersbrunn
- Teile des Trinkwasserschutz-

gebietes Hirschfeld

Mit In-Kraft-Treten der Sächsi-
schen Anlagenverordnung vom
18. April 2000 entfällt für neu zu
errichtende oberirdische Heizöl-

verbraucheranlagen der Stufe B
außerhalb von Trinkwasser-
schutzgebieten die Pflicht zur
Abnahme durch einen Sachver-
ständigen vor Inbetriebnahme
der Heizung. Diese wird ersetzt
durch eine Bescheinigung des er-
richtenden Fachbetriebes über
die ordnungsgemäße Installa-
tion der Anlage.

Eine Prüfung durch den Sachver-
ständigen ist weiterhin für folgende
Anlagen der Stufe B nötig und wie
folgt zu veranlassen:
- unterirdische Anlagen und 

Anlagen in Trinkwasser-
schutzgebieten vor Inbetrieb-
nahme und wiederkehrend 
alle 5 Jahre.

Dennoch sollten die Betreiber im
Interesse der Umwelt und ihrer ei-
genen Sicherheit in regelmäßigen
Abständen folgendes selbst kon-
trollieren:
- Behälter und Rohrleitungen 

auf Dichtheit und äußere Schä-
den

- Auffangraum auf Rissbildung 
und Schäden bei der Be schich-
tung

- Funktionstüchtigkeit des 

Leckanzeigegerätes entspre-
chend den Herstellerangaben

Dadurch soll gewährleistet wer-
den, dass kein Heizöl in das Was-
ser gelangt. Heizöl ist auf Grund
seiner chemischen, physikali-
schen und biologischen Eigen-
schaften als wassergefährdender
Stoff in die Wassergefährdungs-
klasse (WGK) 2 eingestuft. Das
heißt, es kann die Beschaffenheit
des Wassers nachteilig verändern,
die Ökologie der Gewässer schädi-
gen und Wassernutzungen beein-
trächtigen.

In der unteren Wasserbehörde der
Stadt Zwickau (Haus 3, Zi.: 303,
Werdauer Str. 62, 08060 Zwickau,
Tel.: 83 36 40/41/42) sind Informa-
tionsblätter für Betreiber von Hei-
zölverbraucheranlagen erhältlich.
Diese geben einen kurzen Überblick
über die wichtigsten Anforderun-
gen des Gewässerschutzes für 
Heizölverbraucheranlagen. 

Für Rückfragen zum Thema Hei-
zölverbraueranlagen stehen die
Mitarbeiter der unteren Wasser-
behörde jederzeit gern zur Verfü-
gung.

Trinkwasserschutzgebietsaufhebung: Wegfall der Prüfpflicht
durch Sachverständige bei Anlagen der Gefährdungsstufe B

KULTURSOMMER 2001
im Waldpark Zwickau-Weißenborn

Am 20. Mai 2001 startet im Waldpark Zwickau-Weißenborn die schon zu guter Tradition gewor-
dene Veranstaltungsreihe KULTURSOMMER. Auch im Jahr 2001 wird wieder ein buntes Pro-
gramm geboten. Alle Konzerte im Waldpark finden jeweils in der Zeit von 15 bis 17 Uhr auf der
Waldbühne statt.

Veranstaltungskalender

Eröffnung 
des Kultursommers 2001

Konzert mit dem Jugendblasor-
chester Zwickau

„Die Nummer 1 der Böhmischen
Blasmusik“

Ein unterhaltsames Konzert zum
PFINGSTSONNTAG mit den
„Zwickauer Stadtmusikanten“

Chorkonzert
mit dem Gemischten Chor „Bel-
canto“ Zwickau e.V. und dem Män-
nerchor „ Liederkranz 1843 „ e. V.

Saxionade
Fest der Blasmusik auf dem
Hauptmarkt

Konzert

mit Country, Oldies, Stimmungs-
und Unterhaltungsmusik

Waldparkfest
14.-19Uhr
Eintritt: 
Erwachsene:  3.00 DM
Kinder:  1.00 DM

„Sommer - Sonne - gute Laune“
Ein musikalischer Spaziergang
mit der Showband Zwickau-
Plauen „Happy Feeling“

„Historisches Markttreiben im
Stil der Renaissance“ 

auf dem Hauptmarkt, im Domhof
und Marienplatz

Veranstaltungen der Kinder- und
Jugendfreizeiteinrichtungen im Mai 2001

Kinder- und Jugendfreizeitzen-
trum Marienthal
Marienthaler Str. 120, 08060
Zwickau, Tel. 52 20 26,
Kinderbereich:
Mo, Do, Fr 13-17 Uhr und Di, Mi
13-18 Uhr: Offenes Freizeitange-
bot; Sa 13.30-18 Uhr: Offenes Frei-
zeitangebot
Jugendclub:
Mo-Sa, 15-21 Uhr: Offenes Frei-
zeitangebot im Clubcafé „M 1“
Am 18.5. bleibt die Einrichtung ge-
schlossen.
zusätzlich ab 13 Uhr:
3./10./31.5.: Rätselecke; 4.5.:
Bingo; 7./14./21./28.5.: Probe für
Kinderzirkus (15.30 Uhr); 8.5.:
Glückwunschkarten für den Mut-
tertag; 9./23.5.: Naschkatze; 12.5.:
Stadtgebietsfest (keine offene
Freizeit); 15.5.: Bilderrahmen mit
Floristik; 16.5.: Quizspiel; 17.5.:
Puppentheater „Rotkäppchen“
(mit Voranmeldung); 22.5.: Früh-
lings-Basteln; 25.5.: Vier gewinnt;
29.5.: Twisterspiel; 30.5.: Premiere
„Der fröhliche König“ im Gaso-
meter (P 8, mit Voranmeldung)
zusätzlich im Jugendclub „M 1“:
offenes Angebot: Dart, Tischten-
nis, Billard, Playstation, Hifi, Vi-
deo, TV
dienstags, 18 Uhr, mittwochs, 20
Uhr und donnerstags, 19 Uhr:
Volleyball/Basketball im Saal des
Hauses
5.5., 15-22 Uhr: Eröffnung der
Grillsaison; 10./11.5.: Geschenke
zum Muttertag; 21./22.5.: Tisch-
tennisturnier
Proben des Schwanenschloß Kinder-
u. Jugendchors
Mo, Do 17-19 Uhr: Großer Kin-
derchor; Mi, 18-20 Uhr: Jugen-
dchor; Fr, 16.30-17.30 Uhr: Klei-
ner Kinderchor; Fr, 16.45-17.30
Uhr: Vorschulchor; Fr, 17.45-18.30
Uhr: Vorbereitungskurs Großer
Kinderchor

Spielhaus
Hauptstraße 44, 08056 Zwickau,
Tel. 83 51 46,
Mo, 14-17 Uhr u. Di bis Fr, 12.30-
17 Uhr: Offenes Spielangebot
Am 1., 24. und 25.5. bleibt die Ein-
richtung geschlossen.
zusätzliche Angebote:
2.5.: Kleine Watschelente; 3.5.: Ba-
steln mit Hamaperlen; 4.5.: Video-
nachmittag; 7.5.: Basteln mit
Moosgummi; 8.5.: Schemtterlinge
aus Holz bemalen; 9.5.: Springs-
eilwettbewerb; 10.5.: Muttertags-
geschenke basteln; 11.5.: Glück-
wunschkarten; 14.5.: Milchshakes

zubereiten; 15.5.: KIM-Spiele;
16.5.: Kräuterquark mit Kartof-
feln; 17.5.: Spielplatzbesuch; 18.5.:
Obstsalat; 21.5.: Montagsmaler;
22./23.5.: Wir arbeiten mit Ton;
28.5.: Glücksrad; 29.5.: Basteln mit
Papierrollen; 30.5.: Lustige Baste-
leien; 31.5.: Vorbereitungen zum
Kindertag

Jugendcafé „City Point“
Hauptstraße 44, 08056 Zwickau,
Tel. 83 51 96
Tagescafe: Mo bis Do, 15-21 Uhr,
Fr, 15-22 Uhr: Offenes Freizeitan-
gebot 
Mo bis Fr 13-18 Uhr: Hausaufga-
bencafé 
Kraftsport: Mo 14-20 Uhr und Di
bis Fr 14-16 Uhr (P 12); Di bis Do
16-21 Uhr (P 16), Fr 16-20 Uhr (P
16),
Am 25.5. bleibt die Einrichtung ge-
schlossen.
Projekte und Kurse:
Mi, 16.30-18.30 Uhr: Bildende
Künstler; Mi, 16.30-18.30 Uhr:
Modelgruppe; Do, 17-19 Uhr: 
Designerclub
4. Zwickauer Inlinertag mit Städ-
telauf Chemnitz - Glauchau -
Zwickau am 20.5. (siehe S. 1)

Jugendklub „Atlantis“
Komarowstr. 50, 08066 Zwickau,
Tel. 47 43 83,
Kindercafé: Mo 15-18 Uhr; Di bis
Fr 14-18 Uhr; So 14-18 Uhr
Jugendcafé: Mo bis Do 18-21 Uhr,
Fr 18-22 Uhr
zusätzlich: Mo, 16 Uhr: Housemu-
sikparty (keine Disko); Di, 15 Uhr:
Schleckermäulchen; Mi, 15 Uhr:
„A-KID´s - Atlantis Kreativ- und
Ideenschmiede); Do, 18.30-19.30
Uhr: Volleyball (Sporthalle Schule
am Scheffelberg); Fr, 16-17 Uhr:
Volleyball (10-14 Jährige) in
Schule am Scheffelberg; Fr, 19
Uhr: Trainigsgruppe Breakdance

Jugendclub „Plan F“
Neuplanitzer Str. 94 (im Planitz-
Center „Freundschaft“), 08062
Zwickau, Tel. 78 11 05,
Mo bis Fr, 15-22 Uhr: Offenes Frei-
zeitangebot; Mo bis Fr, 14-15 Uhr:
Hausaufgabenhilfe
Am 5. und 19.5. ist die Einrich-
tung von 15 bis 20 Uhr geöffnet.
Projekte und Kurse: 
Mo: Quiztag; Di, 17-18.30 Uhr:
Rock´n Roll Gruppe; Mi, 17.30-
18.30 Uhr: Sporttreff Bielschule;
Mi, 17-19 Uhr: Power Girls; Do,
17-19 Uhr: Kochen a la carte; Do,
16-18 Uhr: Streetdancer; Fr, 16-
18.30 Uhr: Crazy Dancer

zusätzliche Angebote:
1.5.: Grillparty; 7./14./21./28.5.:
Kreativshops;

„Plan F“ - Kindertreff
Hermann-Krasser-Straße 13,
08062 Zwickau, 
Tel.: 7 78 87 07
Mi bis Fr, 14.30-18 Uhr: Offenes
Freizeitangebot; Sa, 10-15 Uhr:
Wochenendtreff
zusätzliche Angebote:
Mi, 15-16 Uhr: Schleckermäul-
chen; Do, 15-16 Uhr: Traumreise
(Entspannung); Fr, 15-18 Uhr: Ba-
stelkiste; Fr, 16-17 Uhr: Kleine
Rückenschule; Sa, 10-13 Uhr:
Brunchtime
3.5., 15-16 Uhr: Projekt „Was mein
Körper alles kann“; 4.5.: Bastelki-
ste „Gelkerzen“; 5.5.: Kreativan-
gebot „Perlentiere“; 9./23.5.:
Quiz; 11.5.: Seidenmalerei; 12.5.:
Geschenke zum Muttertag; 18.5.:
Bastelkiste „Traumfänger“; 19.5.:
Kickerduell - Tischfußball; 26.5.:
Kochduell

Freizeitzentrum „Airport“
Reichenbacher Str. 125, 08056
Zwickau, Tel.: 29 58 37,
Mo bis Fr, 14-20 Uhr: Offenes Frei-
zeitangebot (Basketball, Tennis,
Volleyball, Badminton, Hausauf-
gabenhilfe, Töpfern), Do bis 21
Uhr
Am 12. und 13.5. sowie am 25. und
26.5. ist die Einrichtung ebenfalls
geöffnet.
zusätzlich:
12./13./25./26.5.: Automodell-
cup-Rennen

Jugendtreff Crossen
Schneppendorfer Straße 14, 08129
Crossen, Tel. 4 35 98 65,
Mo bis Fr, 14-22 Uhr: Offenes Frei-
zeitangebot

Spielmobil „Ferdi“
Hegelstraße 8, 08060 Zwickau, 
Tel. 275 76 22, 0172/370 83 02.
Fahrplan:
Di, 1./22.5.: Crossen; Di, 15./29.5.:
Schockenplatz Weißenborn; Do,
3./17./31.5.: Parkplatz Pöhlau;
Do, 10.5.: Oberhohndorf, Süd-
platz; Mo: Wohngebietspark Mo-
sel; Mi: Wohngebietspark Neu-
planitz; Fr: Franz-Mehring-Straße

Änderung:
In der Integrativen Kindertages-
stätte „Sputnik“, Wostokweg 35,
08066 Zwickau (Tel.: 47 41 06) fin-
det die Mutti-Vati-Kind-Gruppe
ab sofort montags und freitags
von 9 bis 11 Uhr statt.

20. Mai 15. Juli

28./29. Juli

19. August

16. Sept.

3. Juni

17. Juni

30. Juni

DDeerr OObbeerrbbüürrggeerrmmeeiisstteerr
ddeerr SSttaaddtt ZZwwiicckkaauu

ggrraattuulliieerrtt::
zum 100. Geburtstag

am 28. April
Anna Hoffmann

zum 97. Geburtstag
am 24. April
Paula Silz

zum 96. Geburtstag
am 20. April

Gertrud Baumann
am 22. April

Irma Weißflog
zum 95. Geburtstag

am 20. April
Gertrud Seidler

am 24. April
Martha Dunkel

zum 90. Geburtstag
am 18. April
Helene Dörr
am 23. April
Erich Müller
am 25. April

Helene Dickert
am 27. April

Herta Schmidt
Minna Vogel

zum Ehejubiläum
60 Jahre verheiratet

(diamantene Hochzeit) 
am 24. April

Dora und Heinz Vogel
50 Jahre verheiratet
(goldene Hochzeit) 

am 21. April
Marga und Heiner Grabi
Ursula und Gustav Viola

am 26. April
Susanne und Heinrich Rich-

ter
Adelheid und Otto Scher-

weit
am 28. April

Erika und Horst Jahn
Irene und Hans Müller

*) soweit im Melderegister des 
Einwohnermeldeamtes erfasst




